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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

In verschiedenen Medienbeiträgen sowie Kommentaren aus Politik und Gesellschaft
wurde im ersten Halbjahr darüber gemutmasst, inwiefern die Coronakrise die Welt und
damit auch die Schweiz nachhaltig prägen werde. Besonders häufig thematisiert
wurden das kapitalistische Wirtschaftssystem und die Globalisierung.

Bereits die zur Eindämmung der Pandemie getroffenen Massnahmen im März stellten
«so ziemlich alles auf den Kopf» (Sonntags-Blick) und so war schon früh von «einer
Schweiz vor» und «einer Schweiz nach» Corona die Rede. Ähnliche Einschätzungen
verkündete auch Bundesrat Berset: Dieser sprach Ende Mai nach Bekanntgabe
massgeblicher Lockerungen der Massnahmen an einer Pressekonferenz von einer
kommenden «neuen Normalität», in welcher die Bevölkerung mit dem Virus zu leben
lernen müsse. Die Aargauer Zeitung griff diese vom Bundesrat ausgerufene «neue
Normalität» auf und listete Punkte auf, welche die Schweiz trotz Lockerung der
Massnahmen in der kommenden Zeit beibehalten sollte. Es wurde etwa zur Stärkung des
Lokalgewerbes aufgerufen, Homeoffice und Heimunterricht als nicht nur gesundheits-
sondern auch umweltschonende Alternativen zum courant normal gelobt und mehr
Wertschätzung für das Pflegepersonal gefordert. Hinzu kamen Forderungen, auch nach
Corona weniger zu fliegen (die internationale Luftfahrt wurde von der Pandemie
besonders getroffen) und, damit verbunden, mehr Ferien und Ausflüge in der Schweiz
zu machen, um den von der Krise gebeutelten hiesigen Tourismussektor zu
unterstützen. Zuletzt wünschte sich der Autor, die Solidarität möge doch weiterhin
gelebt werden und die Ruhe, welche vielerorts während des Lockdowns eingekehrt war,
möge noch etwas Andauern.
Ebenfalls in der Aargauer Zeitung meinte die Philosophin Annemarie Pieper in einem
Interview, die Krise werde uns weniger kapitalistisch denken lassen. Durch den
Lockdown, welcher für die Wirtschaft einschneidende Folgen hatte, sei die Gesundheit
der Menschen in den Fokus gerückt. Globale Lieferketten seien unterbrochen, lokale
Gewerbe und Produktionsmöglichkeiten dadurch wichtiger geworden. Dies, so Pieper,
fördere nachhaltige Denkmuster, die längerfristig und damit über Corona hinaus
bedeutsam bleiben könnten.
In der Basler Zeitung betonte auch Nationalrätin Maya Graf (gp, BL) den Stellenwert des
Lokalgewerbes. Der anfänglich befürchtete Medikamenten- und Schutzmaskenmangel
mache sichtbar, wie stark die Schweiz von ausländischen Produzenten wie China oder
Indien abhängig sei, weshalb Graf bekräftigte, lokales Gewerbe müsse geschützt und
regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden. Zudem sah sie in der Krise eine
Chance, Schwachstellen auszumachen und zu beheben. Nachholbedarf gebe es laut
Graf etwa bei der Digitalisierung (nicht alle Unternehmen und Schulen waren auf die
Umstellung auf Homeoffice respektive Fernunterricht vorbereitet) oder bei den
Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals, dessen Relevanz durch Corona verdeutlicht
wurde.
In der Weltwoche wurde das vorherrschende Wirtschaftsmodell der Welt «weder [als]
gross noch grossartig», sondern als «Geldmaschine für multinationale Konzerne»
beschrieben. Der Weltwoche-Autor erhoffte sich zudem, dass das Virus die Menschen
nicht nur krank mache, sondern wieder mit mehr Menschlichkeit und Vernunft
«infizierte», die den Menschen in den letzten Jahren abhanden gekommen sei. 
Auch Trendforscher Matthias Horx stufte das Virus als wegweisend für die Zukunft ein:
Massnahmen zur Eindämmung des Virus, etwa das Social respektive Physical Distancing
oder der gedrosselte internationale Austausch seien Anstoss, Distanz und Beziehungen
neu zu definieren. Die globalen Verbindungen, seien es logistische, soziale oder
politische, seien coronabedingt ge- aber nicht zerstört worden. Dies werde zu einer
Neuorganisation dieser Verbindungen führen, deren Auswirkungen sich aber erst noch
zeigen müssten. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.05.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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Stimmung in der Bevölkerung

Die von der GfS jährlich durchgeführte Befragung über die politischen und
gesellschaftlichen Probleme, welche die Schweizerinnen und Schweizer am stärksten
beschäftigen, spiegelte die schlechte Wirtschaftslage wider. Die Arbeitslosigkeit wurde
von 67% der Befragten als eines der wichtigsten fünf Probleme genannt (2002: 52%)
und verdrängte damit die Sorgen um die Gesundheit und die Gesundheitspolitik (63%)
vom Spitzenplatz. Auf Rang drei hielt sich die Altersversicherung; die Asylpolitik folgte
auf Rang vier, hatte aber mit 36% Nennungen deutlich an Bedeutung verloren. Trotz der
grossen Diskussionen über einen allfälligen Zusammenhang zwischen dem Hitzesommer
2003, der globalen Erwärmung und der Klimaveränderung infolge von
Luftverschmutzung machten sich noch weniger Personen grosse Sorgen um die Umwelt
als vor Jahresfrist. Nur 14% der Befragten zählten die Umweltzerstörung zu den fünf
grössten Problemen; ein noch tieferer Wert war letztmals 1976 verzeichnet worden. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2003
HANS HIRTER

Die von der GfS jährlich durchgeführte Befragung über die politischen und
gesellschaftlichen Probleme, welche die Schweizerinnen und Schweizer am stärksten
beschäftigen, ergab gegenüber dem Vorjahr kaum Veränderungen. An der Spitze der
Rangliste stand weiterhin das Problem der Arbeitslosigkeit, gefolgt von
Gesundheitspolitik, Altersvorsorge und Asylpolitik, wobei die Bereiche
Gesundheitspolitik und Altersvorsorge deutlich weniger oft genannt wurden als bei der
letzten Erhebung. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2004
HANS HIRTER

Die von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse jährlich durchgeführte
repräsentative Befragung über die wichtigsten Sorgen der Bewohnerinnen und
Bewohner der Schweiz ergab für 2008 keine markanten Veränderungen gegenüber
dem Vorjahr. Die Resultate waren noch stark geprägt von der Hochkonjunkturstimmung
und den damit verbundenen massiven Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und
Erdölprodukten. Die Angst vor Inflation nahm um 12 Prozentpunkte zu und kam auf Rang
4. An der Spitze der Sorgenliste standen aber nach wie vor die von 53% der Befragten
genannte Arbeitslosigkeit (-4% gegenüber 2007), das Gesundheitswesen (40%; -2%)
und die Altersvorsorge (39%; -6%). Die Ausländerproblematik, welche im Wahljahr 2007
für viele an Bedeutung gewonnen hatte, erschien nun wieder weniger wichtig (24%;
-11%). 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2008
HANS HIRTER

Die von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse jährlich durchgeführte
repräsentative Befragung über die wichtigsten Sorgen der Bewohnerinnen und
Bewohner der Schweiz ergab erneut keine markanten Veränderungen gegenüber dem
Vorjahr. Die Wirtschaftkrise wirkte sich nun aber voll aus und die Angst vor
Arbeitslosigkeit, die seit 2003 immer an der Spitze gelegen hatte, legte nochmals um
dreizehn Prozentpunkte auf 71% zu. Auf den nächsten Rängen der Sorgenliste folgten
weiterhin das Gesundheitswesen und die Altersvorsorge. Die Angst vor Inflation, welche
im Vorjahr im Zusammenhang mit der Preisexplosion auf dem Erdölmarkt und den stark
ansteigenden Lebensmittelpreisen prominent auf dem vierten Rang aufgetaucht war,
verschwand wieder in der Versenkung (Position 13). 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

Das Sorgenbarometer, eine jährlich von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse bei
rund 1000 Befragten durchgeführte Umfrage zu den Sorgen der Bevölkerung wies noch
immer – wie bereits 2009 – die Arbeitslosigkeit als Hauptsorge aus. Obwohl die
Arbeitslosigkeit im Berichtsjahr zurückging, hatten mehr als drei Viertel der Befragten
Angst vor Stellenverlust. Aus dem Katalog von 35 Sorgen mussten die Befragten die fünf
drängendsten auswählen. Ebenfalls häufig genannt wurde die Sorge um die
Altersvorsorge und um das Gesundheitswesen. Relativ stark zugenommen hat die Sorge
um die Zukunft der Beziehungen der Schweiz mit der EU (von Rang 14 auf Rang 7).
Deutlich abgenommen hat hingegen die Sorge um die Auswirkungen der Finanz- und
Wirtschaftskrise (Ränge 13 und 14).

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2010
MARC BÜHLMANN
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Unverändert grösste Sorge blieb auch 2012 die Arbeitslosigkeit, wie das jährlich von der
GfS im Auftrag der Crédit Suisse durchgeführte Sorgenbarometer zeigte. Aus einer
Vorgabe von 34 Themen wählten rund 1000 Befragte die drängendsten Probleme aus.
Für fast die Hälfte der Befragten (49%; 2011: 52%) gehört die Angst vor einem Jobverlust
zu den grössten Sorgen. Unverändert auf Rang zwei folgt das Thema „Ausländer“ (37%;
2011: 36%). Um die AHV und die Altersvorsorge sorgt sich rund ein Drittel der Befragten
(36%; 2011: 27%). Stark zugenommen hat zudem die Sorge um das Asylwesen (32%; 2011:
21%), welche somit die Besorgnis um das Gesundheitswesen (unverändert 30%)
überholte. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2012
MARC BÜHLMANN

Bei den seit 1976 jährlich von der Credit Suisse ermittelten Sorgen der Bevölkerung der
Schweiz im so genannten Sorgenbarometer zeigte sich auch 2014 die Arbeitslosigkeit
als das Thema, das die meisten Bauchschmerzen verursacht. Seit 2003 wird die
Arbeitslosigkeit als Hauptsorge betrachtet. 2014 bezeichneten 51% der rund 1000 von
gfs.bern befragten Personen die Erwerbslosigkeit als grösste Besorgnis, was einem Plus
von sieben Prozentpunkten im Vergleich zu 2013 gleichkommt. 40% der Befragten
sorgen sich um Ausländerfragen (+ 3 Prozentpunkte) und 37% der Befragten (+ 8
Prozentpunkte) bereitet die AHV bzw. die Sicherung der Renten Unbehagen. Die
Befragten konnten aus einer Liste aus 34 Sorgen fünf Nennungen abgeben. Sorgen um
das Asylwesen und Flüchtlingsfragen (26%, - 2 Prozentpunkte) und das
Gesundheitswesen (23%, + 2 Prozentpunkte) fanden sich wie schon vor einem Jahr
ebenfalls unter den fünf Hauptsorgen der Schweizerinnen und Schweizer. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.12.2014
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Am 11. März fand in Mühleberg die dritte Manifestation „Menschenstrom gegen Atom“
statt. Tausend Menschen forderten friedlich die sofortige Abschaltung der AKW
Mühlenberg und Beznau. Ebenfalls im März demonstrierten in der Bundeshauptstadt
4000 Physiotherapeuten für höhere Leistungstarife, welche seit vierzehn Jahren nicht
mehr angepasst worden sind. Für bessere Arbeitsbedingungen demonstrierten auch die
St. Galler Volksschullehrer. Am 12. Dezember forderten 15'000 Lehrerinnen und Lehrer
weniger Arbeitsaufwand für Lehrkräfte. In Bern fand unter dem Namen „Tanz dich frei“
in der Nacht auf den 4. Juni die grösste Jugenddemonstration seit 25 Jahren statt.
Rund 10'000 Jugendliche nahmen am via Facebook organisierten, unbewilligten, aber
tolerierten Anlass teil, um gegen die Trägheit des Berner Nachtlebens zu
demonstrieren. Am 23. Juni fand in Bern ein Protestzug von rund 5000 Personen gegen
die Verschärfung des Asylrechts statt. Der Anlass war eine Antwort auf die vom
Nationalrat gutgeheissene Revision des Asylrechts, nach welcher Asylsuchende nur
noch Not- statt Sozialhilfe beziehen können. Im August haben in Bern gegen 1000
Personen für die Rechte von Nicht-Heterosexuellen demonstriert. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.12.2012
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Seit der sogenannten «Kasachstan-Affäre» waren einige Monate vergangen und im
Parlament schien das Thema Lobbying im Jahr 2017 – mit Ausnahme einer
parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) mit der Forderung nach transparenterem
Lobbying, die von den Räten wie eine heisse Kartoffel hin- und hergeschoben wurde –
an Priorität verloren zu haben. Dies sah in der gesellschaftlichen Debatte allerdings
etwas anders aus.  

Im Frühling sorgte eine Idee von Pierre-Yves Maillard (VD, sp) und Mauro Poggia (GE,
mcg) für Schlagzeilen. Die beiden Regierungs- und ehemaligen Nationalräte wollten mit
einer Volksinitiative dafür sorgen, dass Parlamentsmitglieder nicht mehr im
Verwaltungsrat einer Krankenkasse sitzen oder anderweitig mit einer solchen
verbunden sein dürfen. Damit sollten die steigenden Krankenkassenprämien gebremst
werden. Die Idee stiess bei betroffenen Parlamentsmitgliedern auf Gegenwehr: Konrad
Graber (cvp, LU), Verwaltungsrat der CSS, und Heinz Brand (svp, GR), Präsident des
Krankenkassen-Dachverbandes Santésuisse, hielten die Idee für nicht zielführend. Es
handle sich um eine «Verunglimpfung der Krankenkassen», gaben sie der Luzerner
Zeitung zu Protokoll. Die Unterschriftensammlung für das Begehren wurde im Oktober

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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2017 gestartet.  

Mitte März legte die Staatengruppe gegen die Korruption (Greco), bei der die Schweiz
seit 2006 Mitglied ist, einen Bericht vor, der mehrere Schwachstellen im Schweizer
Lobbyismussystem aufzeigte und Empfehlungen abgab. Unter anderem sollten
Parlamentsmitglieder verpflichtet werden, bei Ratsverhandlungen Interessenkonflikte
aktiv offenzulegen. Das Register der Interessenbindungen reiche nicht aus. Zudem
müssten finanzielle Interessen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern
transparent gemacht werden. Dies ist in der Schweiz nach wie vor freiwillig. Die
Organisation Lobbywatch veröffentlichte eine Liste, mit der aufgezeigt wurde, dass
lediglich 37 Parlamentsmitglieder die Einkünfte aus ihren Mandaten vollständig
deklarierten. 

Eine Analyse von Forschern der Universitäten Lausanne und Genf um André Mach
wurde Mitte Mai von der Sonntags-Zeitung breit aufgemacht. Erstens zeigten die Daten,
dass sich die relevanten Interessenbindungen von Parlamentsmitgliedern zwischen 1992
und 2015 mehr als verdoppelt hatten, zwischen 2007 – seit dann müssen auf der Basis
des 2002 revidierten Parlamentsgesetzes alle Interessenbindungen obligatorisch
angegeben werden – und 2015 haben sie um 20 Prozent zugenommen. Für die Analyse
gilt eine Verbindung dann als relevant, wenn ein Mandat einem Sachgebiet zugeordnet
werden kann, zu dem das Parlamentsmitglied einen Bezug hat, etwa weil es in einer
entsprechenden Kommission sitzt. Zugenommen haben laut der Studie insbesondere
Verbindungen zu Interessenverbänden, welche die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier für Sitzungen, die laut Sonntags-Zeitung auch in Sitzungszimmern im
Bundeshaus selber stattfanden, mit «vielen Tausend Franken pro Jahr» entschädigten –
der Sonntags-Blick sprach von CHF 20'000 für vier Sitzungen, die Parlamentsmitglieder
etwa von der Groupe Mutuel erhalten haben sollen. Der Austausch von Expertenwissen
sei zwar für Milizparlamentarier wichtig, allerdings sei nicht klar, weshalb dies entlohnt
werden müsse, fragte die Sonntags-Zeitung rhetorisch. Die Zunahme der Bindungen
könne freilich durchaus auch als Zeichen für mehr Transparenz gelesen werden,
befanden die Forscher. Früher habe Interessenvertretung eher informell und im
vorparlamentarischen Prozess stattgefunden. Heute sei die Einflussnahme während des
parlamentarischen Prozesses wohl auch aufgrund des grösseren Parteienwettbewerbs
wichtiger und werde hier auch etwas transparenter. 
Eine Analyse der NZZ, die auf den gleichen Daten des «Observatoriums der Schweizer
Eliten (Obelis)» beruhte, brachte ein weiteres Argument für ein zunehmend
professionalisiertes Lobbying ins Spiel. Die Zeitung zeigte auf, dass sich die Wirtschaft
in den letzten 60 Jahren stark von der Politik entflechtet habe. Vor 60 Jahren habe
jedes vierte Parlamentsmitglied ein Spitzenamt in der Wirtschaft belegt, was heute
nicht mehr so sei. Die Überlegung liegt nahe, dass das damalige unmittelbare Lobbying
durch eine stärker mittelbares und organisierteres abgelöst wurde.

Auf Antrag von Thomas Minder (parteilos, SH) wurde in der Sommersession 2017 von den
Parlamentsdiensten eine «Lobbyistenzählung» durchgeführt, wie dies der «Blick»
betitelte. Zugang zum Parlament erhält, wer einen der beiden Dauerzutrittsausweise
(Badges) besitzt, die jedes Parlamentsmitglied vergeben darf, oder wer einen
Tagesausweis erhält, der ebenfalls von Parlamentsmitgliedern ausgestellt werden kann.
Während der 11 Tage der Sommersession wurden 127 Lobbyierende mit Dauerzutritt und
386 mit Tagesausweis gezählt. Während die einen die Zahl als «an der oberen Grenze»
beurteilten (Pirmin Bischof; cvp, SZ), fanden Lobbyistenkreise die rund 50 Personen pro
Tag angemessen (z.B. Andreas Hugi; CEO eines Beratungsbüros). Zu reden gab aber die
hohe Zahl an Tageskarten. Damit würden die Transparenzregeln unterlaufen,
befürchtete Didier Berberat in der Zeitung Le Temps. 

Dass Interessengruppen gezielt auf Kommissionsmitglieder zugehen, zeigte eine Mitte
Juli 2017 veröffentlichte Untersuchung des Sonntags-Blick zur Gesundheitspolitik.
Allerdings – so das Sonntagsblatt – seien es nicht so sehr die Krankenkassen, sondern
die Ärzte, Spitäler und Patientenorganisationen sowie die Pharmaindustrie, die viele
Mandate vergeben hätten. «Die Genossen mit den Ärzten, die Liberalen mit der Pharma,
die CVP mit allen» fasste der Sonntagsblick den Befund zusammen, «wer mit wem im
Krankenbett» stecke. 9
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War Lobbying im Vorjahr medial noch stark beachtet worden, war es im ersten Covid-
19-Pandemiejahr 2020 kaum noch Thema in der Presse. Einige Druckerschwärze
verursachte Anfang Jahr zwar noch die parlamentarische Initiative von Beat Rieder
(mitte, VS; Pa.Iv. 19.414), mit der geregelt werden sollte, dass bezahlte Mandate nicht
ausgeübt werden dürfen, wenn sie die parlamentarische Arbeit in einer Kommission
tangieren. Nicht weniger als «das Ende des Milizsystems» erwartete etwa der Tages-
Anzeiger, sollte dieser Vorstoss Erfolg haben. Le Temps zeigte in einer Studie auf, dass
bezahlte Mandate im Gesundheitswesen insbesondere in der SGK-NR und der SGK-SR
sehr verbreitet sind. 
Dass die Idee des Milizparlaments aber eher nicht mehr der Realität entspricht, zeigte
eine in der NZZ Ende Februar zitierte Studie der Universität Lausanne, die im
nationalen Parlament rund 23 bis 36 Prozent «Politikprofis» ausmachte, also
Parlamentsmitglieder, die neben dem Parlamentsmandat keinen klassischen Beruf
ausüben. Praktisch niemand sei im Privatsektor angestellt und übe eine berufliche
Tätigkeit aus, die keinen direkten Zusammenhang zur Politik aufweise, berichtete die
Zeitung. 
Kritik an der Schweizer Politikfinanzierung äusserte Transparency International, obwohl
die Schweiz im Anfang Jahr veröffentlichten Korruptionsranking auf Platz 4 lag. Es fehle
nach wie vor an Transparenz in der Politikfinanzierung, weshalb die Schweiz lediglich 85
von 100 möglichen Punkten erhalten habe. Freilich hatte das Parlament in der
Zwischenzeit die Beratungen zum Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative
aufgenommen.
Für Kopfschütteln sorgte schliesslich zu Beginn der Covid-Pandemie der Entscheid des
Parlaments, dass aufgrund der strengen Kontaktmassnahmen zwar Lobbyistinnen und
Lobbyisten mit Badge noch ins Bundeshaus durften, nicht aber Medienschaffende, die
über keine feste Akkreditierung verfügten. «Dass es lieber die Presse ausschliesst statt
die Lobbys, sagt einiges über die Abhängigkeit des Parlaments aus», kritisierte etwa die
WoZ. 10
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

En décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé de la fermeture des restaurants face à
la situation épidémiologique Covid-19 préoccupante. Depuis, les restaurants, et plus
particulièrement les terrasses des restaurants, ont cristallisé les tensions politiques qui
animent la Suisse. D'un côté, certains partis politiques, et notamment l'UDC, ont plaidé
pour une réouverture rapide des restaurants et donc une fin du semi-confinement.
D'un autre côté, des tensions sont apparues entre la Conseil fédéral et les cantons à la
suite d'une mise à disposition de places assises sur les terrasses des restaurants des
stations de skis de six cantons helvétiques. Ces différentes tensions ont été largement
relayées dans les journaux helvétiques. En outre, GastroSuisse a annoncé le lancement
d'une initiative populaire «Une indemnisation adéquate en cas de pandémie». La
faîtière estime que la crise actuelle met en exergue les failles du système et qu'une
refonte est donc nécessaire.
Ensuite, la chronologie des décisions du Conseil fédéral, relative aux mesures
sanitaires, a ajouté du feu sur les braises. En effet, le Conseil fédéral a d'abord renoncé
catégoriquement à une ouverture des restaurants et/ou terrasses jusqu'au 22 mars
2020. Puis, il a mis en consultation une possible ouverture des terrasses à la mi-mars
avant de rétropédaler le 20 mars et de renoncer à l'ouverture avant avril 2021. Ces
aller-retours ont animé le débat sur les mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-
19. 11
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Konjunkturlage- und politik

Alors que les statistiques 2019 du tourisme helvétique promettait un ciel sans nuage,
l'orage de la crise du Covid-19 est venu largement assombrir ces perspectives. En
février 2020, l'Office fédérale de la statistique (OFS) présentait les chiffres records du
tourisme en 2019, avec 40 millions de nuitées. Malgré ces chiffres, la branche du
tourisme était déjà consciente de faire face à un immense orage à cause des
annulations des touristes chinois, principaux moteurs du tourisme, et à l'arrivée du
coronavirus en Italie. En effet, la branche du tourisme est consciente de sa dépendance
à la situation économique et géopolitique. 
Ces craintes ont été confirmées au mois de mars avec la fermeture de l'ensemble des
restaurants, sur ordre du Conseil fédéral, et de la majorité des hôtels, suite à l'absence
de clients. Selon HotellerieSuisse, 95 pourcents des établissements hôteliers étaient
fermés en mars 2020, alors que les hôtels ouverts comptaient un taux d'occupation
d'environ 5 pourcents. 
Pour faire face à la crise, le tourisme a eu recours au chômage partiel et aux crédit-
relais cautionnés par la Confédération. Néanmoins, selon la branche, ces mesures ne
seraient pas suffisantes. En effet, une étude de la HES-SO a évalué à CHF 6.4 milliards
les pertes pour le tourisme à cause de la crise du Covid-19. L'effondrement de la
demande au printemps 2020 et le tarissement de la demande à long-terme devraient
impacter durablement la branche avec potentiellement un tiers de faillites. 
Pour contrer ces difficultés, le secteur du tourisme s'est tourné vers le Conseil fédéral.
Il a demandé l'obtention d'une contribution à fonds perdu, des aides fiscales ainsi que
la solidarité des bailleurs et assureurs. Le Conseil fédéral a d'abord fait la sourde
oreille, puis a transmis la balle au Parlement. Finalement, de nombreux acteurs du
tourisme ont demandé au Conseil fédéral de mettre sur pied un programme de
promotion de la destination «Suisse» pour les Helvètes. Face au frein imposé à la
mobilité internationale, HotellerieSuisse a proposé à la Confédération de remettre des
bons à fonds perdu ou des allégements fiscaux pour les Helvètes qui partiraient en
vacances d'été en Suisse. Si le Conseil fédéral n'a octroyé, ni bons, ni allégements
fiscaux, il a toutefois fortement recommandé, lors de la conférence de presse du 29
avril, aux Suisses et Suissesses de rester en Suisse pour les vacances. 12
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Alors que le soleil estival tirait ses dernières cartouches, le secteur du tourisme a
présenté les statistiques hôtelières de l'été 2020 dictées par les mesures sanitaires.
D'un côté, les Helvètes ont répondu à l'appel du pied de la Confédération et des milieux
touristiques et ont majoritairement voyagé en Suisse. Des objets parlementaires
(20.3218 et 20.3326) avaient notamment été déposés pour favoriser des vacances en
Suisse. Néanmoins, seules les régions périphériques et de montagnes ont profité de cet
engouement. Par exemple, les cantons de Grisons (+13.2%), du Tessin (+12.7%), de
Neuchâtel (+5.3%) et du Jura (+11.8%) ont connu une hausse de fréquentation. A
l'inverse, les centres urbains et les destinations dépendantes des touristes étrangers
ont fortement souffert. Les villes de Genève (-79%), Zurich (-81%), Bâle (-69%) et
Lausanne (-60%), ainsi que des destinations comme Zermatt (-43%) ou Interlaken (-
61%) ont connu un été morose. 
Face à ces chiffres, le secteur touristique, qui profite de plusieurs aides comme le
chômage partiel, les crédits-relais Covid-19, ou des aides cantonales, a demandé la
création d'une aide à fonds perdu, ou la transformation de certains crédit-relais en
aide à fonds perdu. Une prolongation au 31 décembre 2020 de la suspension des
poursuites pour les agences de voyages a également été mise en place. 
Cependant, les mises en quarantaine durant l'automne et la deuxième vague du Covid-
19 à la mi-octobre font planer de sombres nuages sur les perspectives du tourisme
helvétique. La saison d'hiver est notamment au cœur des discussions. 13
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Lors de la session de septembre 2020, le Parlement a débattu de la loi Covid-19. En
particulier, il a ajouté la notion de «cas de rigueur» qui fait écho aux entreprises
fortement impactées par les mesures sanitaires. Cela concerne les entreprises dans
l'évènementiel, les forains, et les entreprises dans le secteur du voyage et du tourisme.
Le Parlement a mis en place des critères précis pour déterminer quelles entreprises
pouvaient être considérées comme des cas de rigueur. Pour être précis, l'entreprise
devait être saine avant la crise du Covid-19, ne pas avoir déjà bénéficié d'aides
fédérales, dans le cadre des mesures de soutien au sport et à la culture et avoir connu
une perte du chiffre d'affaire à hauteur de 40 pour-cent.
Début novembre, le Conseil fédéral a d'abord annoncé un aide à hauteur de CHF 400
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millions (CHF 200 millions à la charge de la Confédération et CHF 200 millions à la
charge des cantons) pour ces cas de rigueur. Une procédure de consultation express a
été mise en route afin de permettre l'octroi de ces aides dès le mois de décembre.
Néanmoins, cette tranche de CHF 400 millions a reçu un accueil mitigé. La hauteur du
montant, la clé de répartition entre les cantons (basée sur la population et le poids
économique), la définition d'un cas de rigueur, le risque de concurrence déloyale entre
les cantons et les critères d'éligibilité (perte de 40% du chiffre d'affaire) ont été remis
en question dans la presse helvétique. 
Au final, après consultation, le Conseil fédéral a proposé une hausse de l'aide pour un
montant total de CHF 1 milliards. De plus, la liste des bénéficiaires a été élargies. Cette
mesure devrait être activée dès le début décembre 2020. Elle s'ajoute à la liste des
mesures prises pour alléger la facture de la crise du Covid-19. 14

Le débat sur l'ouverture des restaurants, et surtout des terrasses, a connu son
épilogue au printemps 2021. Dans un premier temps, le Conseil fédéral a autorisé
l'ouverture des terrasses à partir de la mi-avril. Cette ouverture a été accueillie très
favorablement par les restaurateurs, malgré les contraintes imposées (service à table, 4
personnes maximum par table, distanciation sociale). Puis, dans un deuxième temps, le
Conseil fédéral a fait un pas supplémentaire en direction d'une «vie normale». Les
restaurants ont pu, à nouveau, accueillir des clients à l'intérieur à partir du 31 mai 2021,
avec toujours de nombreuses restrictions (service à table, 4 personnes maximum par
table, distanciation sociale, enregistrement des données). Ces mesures n'ont pas, pour
autant, éliminé les nombreuses difficultés rencontrées par le secteur de la restauration
qui a continué de demander des aides supplémentaires auprès de l'Etat pour combler
les pertes conséquentes induites par le Covid-19. 15
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Wirtschaftsordnung

La crise du Covid-19 a mis sous les projecteurs les commerces, et plus précisément les
commerces de détail. Tout d'abord, à la mi-mars 2020, les mesures de confinement
édictées par le Conseil fédéral ont mené à la fermeture d'une majorité de commerces.
La seule exception autorisée fut les biens de première nécessité avec comme tête de
gondole l'alimentation. Ces commerces ont dû mettre en place des mesures sanitaires
drastiques afin de contenir la propagation du virus tout en offrant l'intégralité de leur
gamme de biens de première nécessité. Ensuite, cette fermeture a dynamisé le e-
commerce. Les entreprises de livraison, et notamment La Poste, ont été mis sous
pression par l'explosion des commandes en ligne. Ce revirement des habitudes de
consommation, ajouté à certains achats frénétiques en magasin, a mis sous pression les
chaînes logistiques de distribution de nombreux fournisseurs. Puis, le 22 avril 2020, le
Conseil fédéral a annoncé la réouverture de certains commerces au 27 avril et d'autres
au 11 mai 2020. Cette décision a entraîné l'ire de nombreux commerces qui ont fustigé
une décision en faveur des grandes entreprises, telles que Coop et Migros, aux dépens
des petits commerçants. Cette vague de mécontentement a forcé un rétropédalage du
Conseil fédéral qui a maintenu de nombreuses interdictions jusqu'au 11 mai afin de
garantir l'équité. 
De leur côté, les restaurants et bars ont subi la crise de plein fouet. Une fermeture de
presque 2 mois a mis en difficulté de nombreux établissements. La décision d'une
réouverture, avec de nombreuses restrictions sanitaires, a reçu un accueil mitigé dans
la presse. Si plusieurs établissements se sont félicités de cette ouverture, notamment
en Suisse alémanique, d'autres restaurateurs sont restés sceptiques face à des mesures
sanitaires pas toujours compatibles selon l'établissement. En Suisse romande, de
nombreux établissements ont d'ailleurs déjà annoncé qu'ils ne rouvriraient pas le 11
mai, car les coûts engendrés ne seraient pas couverts par des entrées de revenus
incertaines. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.04.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

01.01.65 - 01.01.22 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Unmittelbar nach der zur Bekämpfung des Coronavirus behördlich verordneten
Schliessung von Betrieben, die nicht zur Deckung des täglichen Bedarfs dienen, kam die
Frage auf, ob Geschäftsmieten für die Dauer der Schliessung geschuldet seien.
Gastrosuisse und andere Branchen- und Mieterorganisationen stellten sich auf den
Standpunkt, dass für diese Zeit ein Mangel des Mietobjekts vorliege, da das gemietete
Objekt für den vereinbarten Zweck nicht nutzbar sei. Der Hauseigentümerverband und
der Verband Immobilien Schweiz erachteten die Aufhebung der Zahlungspflicht als
verfehlt, da auch sie weiterhin mit der Liegenschaft in Verbindung stehende Zahlungen
zu tätigen hätten. Sie vertraten die Ansicht, dass eine Betriebsschliessung in den
Risikobereich der Betreibenden falle. Auf juristischer Seite fanden sich
Fürsprecherinnen und Fürsprecher für beide Seiten, wobei aufgrund der noch nie
dagewesenen Situation keine Partei auf einen Präzedenzfall Bezug nehmen konnte. Die
Kontrahenten zeigten sich jedoch gesprächsbereit. Auch von Seiten der Vermietenden
bestand gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten ein Interesse für die längerfristige
Aufrechterhaltung des Mietverhältnisses, weshalb es einen Konkurs der Mieterschaft zu
verhindern galt. Der Hauseigentümerverband wusste einige Tage nach der Schliessung
von vielen Vermieterinnen und Vermietern, die ihrer Mieterschaft entgegenkommen
wollten. Gleichzeitig wies der Verband aber auch darauf hin, dass nicht alle Eigentümer
und Eigentümerinnen in der finanziellen Lage seien, auf die Mietausfälle zu verzichten.
Eine von Gastro Zürich-City durchgeführte Umfrage zeigte indes ein anderes Bild:
Während rund 80 Prozent der Stadtzürcher Gastronomiebetriebe um eine
Mietzinsreduktion angefragt hätten, hätte nur gerade die Hälfte von ihnen eine Antwort
ihrer Vermieterinnen und Vermieter auf ihr Anliegen erhalten. Diese Antwort wiederum
fiel nur in rund einem Drittel positiv aus, womit 13 Prozent aller Bars, Restaurants und
Clubs in der Stadt Zürich mit Mietzinsreduktionen rechnen könnten. 
Grosse Immobiliengesellschaften, Pensionskassen, Banken und Versicherungen zeigten
sich gemäss Aussagen des Verbands der Geschäftsmieter im Gegensatz zu vielen
Privatvermietenden wenig kulant. Sie würden sich gesprächsbereit zeigen, wenn ein
Nachweis vorliege, dass alle verfügbaren Möglichkeiten wie Kurzarbeit und der Bezug
von Notkrediten ausgeschöpft worden seien. 

Zur Klärung der offenen Fragen im Mietrecht rief der Bundesrat Ende März die
Einsetzung einer Task Force unter Leitung des BWO ins Leben, die Vertreterinnen und
Vertreter aus der Verwaltung, der Mieter- und Vermieterorganisationen, der
Immobilienwirtschaft sowie von Städten und Kantonen einschloss. Am 8. April
verkündete der Bundesrat, dass er nicht in die vertraglichen Beziehungen zwischen
Privaten eingreifen wolle und die Vertragsparteien dazu auffordere, «im Dialog
konstruktive und pragmatische Lösungen» zu finden. Einen anderen Weg gingen die
Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Neuenburg und Waadt: Sie alle beschlossen
Regelungen, die während den Frühlingsmonaten jeweils eine Kostenbeteiligung durch
den Kanton vorsahen, sofern sich die beiden Parteien auf einen zum Teil vordefinierten
Verteilungsschlüssel einigen konnten. Gemäss Zahlen aus Genf hätten im
Westschweizer Stadtkanton 90 Prozent der von den Mietenden angefragten
Vermieterinnen oder Vermieter dieser Lösung zugestimmt. 

Mit der Zeit begannen sich auch einige grössere Immobilienbesitzer kulant zu zeigen. In
den Medien fanden etwa der Flughafen Zürich und die Credit Suisse als erste grössere
Vermietende Erwähnung in dieser Hinsicht. Nach der Mitteilung des Bundesrates
folgten auch die Versicherungen Helvetia und mit der Swiss Life die grösste private
Immobilienbesitzerin in der Schweiz. Letztere gab bekannt, dass sie Kleinstbetrieben,
die monatlich weniger als CHF 5'000 Miete schulden, nach individueller Absprache
Mietzinsreduktionen gewähre. Später beschlossen auch die Migros und die SBB
während der Schliessung der Betriebe Mietreduktionen um 50 Prozent respektive
erliessen die Miete für den betreffenden Zeitraum komplett. Eine Lösung wie die vom
Ständerat vorgeschlagene Variante (vgl. nachfolgend) beschloss auch Swiss Prime Site
nach der ausserordentlichen Session.

Im Gegensatz zum Bundesrat befand das Parlament, dass der Bund in dieser Sache
Regelungen beschliessen solle, weswegen es die Frage der Geschäftsmieten als
zentrales Traktandum auf das Programm der ausserordentlichen Session zur
Bekämpfung des Coronavirus setzte. Obwohl sich mit dem Verband Schweizer

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.03.2020
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.22 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Immobilien gar ein Teil der Vermieterschaft für einen der beiden Vorstösse zu den
Geschäftsmieten verantwortlich zeigte, konnten die beiden Räte in der
ausserordentlichen Session in dieser Frage keine Einigung erzielen (Mo. 20.3142; Mo.
20.3161). Im Nachgang zeichnete sich in den Kommissionen jedoch eine
Kompromisslösung ab, die eine Aufteilung der Mietkosten im Verhältnis von 40 zu 60
auf die Mieter- und Vermieterschaft vorsieht und die von den Räten in der
Sommersession behandelt werden soll. 

Kurz vor Beginn der Sommersession publizierte der Schweizerische Verband der
Immobilienwirtschaft eine Umfrage zum Stand der Verhandlungen bei
Mietzinssenkungen, die 3544 Mietverhältnisse berücksichtigte. In 46 Prozent der Fälle
seien Mietzinsreduktionen vereinbart worden, wobei diese in der Regel für die Dauer
der Zwangsschliessung gelten und im Schnitt eine Reduktion um 50 Prozent umfassten.
Zu Beginn der Sommersession doppelte der Verband Immobilien Schweiz mit einer
eigenen Umfrage bei 30 Mitgliederunternehmen, die sich in insgesamt 5'200
Mietverhältnissen befinden, nach. In zwei Drittel aller Fälle hätten die Parteien bereits
eine Einigung erzielen können, wobei diese in drei von zehn Fällen aus einer
Mietzinsstundung bestand. 17

Auch nachdem das Parlament in der Sommersession 2020 den Bundesrat damit
beauftragt hatte, einen Gesetzesentwurf zur Regelung der Geschäftsmieten während
der behördlich verordneten Schliessung zu präsentieren, ging die
ausserparlamentarische Debatte zu den Geschäftsmieten weiter. 
In den Medien stand zum einen Swiss Life im Zentrum, deren Chef sich bereits im Mai
gegen den «Zwangsmieterlass» (Tages-Anzeiger) gestellt hatte und verlauten liess, dass
eine solche Regelung die Immobilienbesitzerin CHF 10 Mio. kosten würde. Im Juni stand
Swiss Life aufgrund eines Berichts in der Sonntagszeitung erneut in den Schlagzeilen, da
die Immobilienverwaltungsgesellschaft Livit und Tochter von Swiss Life ihr
Entgegenkommen in der Mietzinsfrage an Bedingungen geknüpft habe; gemäss einem
dem Wochenblatt vorliegenden Schreiben an eine Vertragsverlängerung von fünf
Jahren. Auf Anfrage wollte Swiss Life nicht für andere Liegenschaftsbesitzende
sprechen und betonte, dass man selber Kleinstbetrieben auf Gesuch hin
bedingungslosen Mietzinserlass gewähre. Im selben Artikel kam auch die
Geschäftsleiterin des Zürcher Mieterinnen- und Mieterverbandes zu Wort, die bei der
Vermieterseite zum Teil Verzögerungstaktiken feststellte. 
Ein vom Hauseigentümerverband in Auftrag gegebenes und unter anderem von alt
Bundesrichter Peter Karlen (svp) verfasstes Rechtsgutachten folgerte im August 2020,
dass der Bund eine verfassungsmässige Kompetenz für einen entsprechenden Eingriff
habe, und zwar in erster Linie basierend auf Art. 118 Abs. 2 BV (Schutz der Gesundheit).
Die inhaltliche Ausgestaltung des Gesetzes sei gemäss Gutachten indes
verfassungswidrig: Die geplanten Eingriffe in die Eigentumsgarantie seien
unverhältnismässig und der Aufteilungsschlüssel von 60 zu 40 sei willkürlich und
verletze das Gebot der Rechtsgleichheit; ebenso der Umstand, dass nur von der
behördlichen Schliessung betroffene Geschäftsbetriebe unterstützt werden sollen,
wenn die Inhaberinnen und Inhaber in den Geschäftsräumen zur Miete sind, nicht aber,
wenn sich diese in ihrem Eigentum befinden. 
Ende Oktober liess Gastrosuisse auf Anfrage der Sonntagzeitung verlauten, dass es bei
der Mehrheit der Mietverhältnisse bis zum gegebenen Zeitpunkt nicht zu angemessenen
Lösungen in der Frage gekommen sei. Präsident Casimir Platzer drohte mit dem
Rechtsweg, falls die Vorlage zu den Geschäftsmieten im Parlament scheitern sollte.
Unterdessen hatte die vorberatende RK-NR die Vorlage tatsächlich mehrheitlich
abgelehnt, gemäss Sonntagszeitung insbesondere, weil Vertretende der CVP ihre
Meinung geändert hätten. Keinen Meinungsumschwung vollzogen hatte gemäss eigenen
Aussagen Fabio Regazzi (cvp, TI), obwohl er im Begriff war, das Amt des
Gewerbeverbandspräsidenten zu übernehmen. Der SGV hatte sich in der
Vernehmlassung klar gegen eine eidgenössische Regelung zu den Geschäftsmieten
ausgesprochen. 18

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.06.2020
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.22 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die öffentlichen Diskussionen um die Geschäftsmieten flammten ab Ende 2020 wieder
auf. Dies einerseits, weil der Bundesrat in der zweiten Corona-Welle wieder starke
Einschränkungen des öffentlichen Lebens anordnete und viele Geschäfte ihre Türen
schliessen mussten. Andererseits scheiterte im Parlament ein geplantes Covid-19-
Geschäftsmietegesetz. Einige Kantone und Gemeinden beschlossen daher eigene
Lösungen. Gemäss dem zweiten Monitoringbericht zu den Geschäftsmieten hatten
sieben Kantone (GE, VD, FR, NE, BS, SO, BL) ein spezifisches Unterstützungsmodell im
Bereich der Geschäftsmieten entwickelt. Typischerweise umfassten diese Modelle
einen Beitrag des Kantons an die Miet- oder Pachtkosten, wenn sich die Mietparteien
vorgängig auf eine Mietreduktion einigen konnten. Insbesondere das «Drei-Drittel-
Modell» des Kantons Basel-Stadt machte Schule. Gemäss dieser Regelung übernimmt
der Kanton einen Drittel der Mietkosten in den Lockdownmonaten, sofern die
Vermieterseite bereit ist, auf einen weiteren Drittel der Miete zu verzichten. Auch die
Städte Bern und Zürich folgten dem Modell des Stadtkantons. 

Unabhängig von Fragen bezüglich der finanziellen Unterstützungsmodelle, ist die Frage,
ob die von den bundesrätlich angeordneten Schliessungen betroffenen Geschäfte
überhaupt Miete zu bezahlen hätten, weiterhin ungeklärt. Diese mietrechtliche Frage
bleibt sowohl unter den betroffenen Parteien als auch in der Rechtslehre umstritten,
denn bisher gab es noch kein richtungsweisendes Urteil zu diesen Fällen. Erste Urteile
der Mietgerichte Genf und Zürich fielen zuungunsten der Mietenden aus. Doch gemäss
dem Mieterinnen- und Mieterverband sind die Urteile noch nicht rechtskräftig und
mindestens im Fall am Mietgericht Zürich wird das Urteil weitergezogen. Bereits im
April 2021 kündigte Armin Zucker, Vizepräsident des Verbands der Geschäftsmieter, in
der NZZ an, dass sein Verband Musterprozesse anstrebe, um die Frage, ob tatsächlich
100 Prozent der Miete geschuldet seien, gerichtlich zu klären. Doch Zucker meinte
damals auch, er rechne erst in einigen Jahren mit einem richtungsweisenden
letztinstanzlichen Urteil. 

In Abwesenheit von klaren gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen blieben vielen
Geschäftsmietenden nur die Verhandlungen mit der Vermieterschaft. Diese zeigte sich
laut verschiedenen Medienberichten, beispielsweise vom Blick oder der NZZ, im
zweiten Lockdown weniger entgegenkommend als noch im Frühjahr 2020. Mietende
empfanden dies gemäss den Berichten als unfair, da das Geschäftsmietengesetz im
Parlament unter anderem mit der Begründung abgelehnt wurde, dass auch die
Vermieterschaft ein Interesse an einem Entgegenkommen habe und sie deshalb auf die
Mietenden zugehen würden, wenn der Staat nicht eingreife. Die Vermieterschaft
verwies derweil laut den Medienberichten oft auf die im Januar 2021 durch den
Bundesrat erhöhten Härtefallgelder und forderte ihre Geschäftsmietenden auf, diese
Gelder zu beantragen anstatt einen Mietzinserlass zu fordern. 

Die Autorinnen und Autoren des Monitoringberichts zu den Geschäftsmieten kamen
ihrerseits zum Schluss, dass die Härtefallgelder in grossem Ausmass in Anspruch
genommen wurden und wohl auch deshalb die Anzahl der Unternehmen, die mit ihrer
Vermieterschaft über die Miete verhandelte, gegenüber dem ersten Lockdown leicht
gesunken sei (auf ungefähr die Hälfte der Unternehmen). Der Anteil der Mietparteien,
die sich einigen konnten, sei etwa bei zwei Dritteln stabil geblieben. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.11.2021
ELIA HEER

Umweltschutz

Naturgefahren

Im Dezember 2019 ereignete sich in Andermatt ein Lawinenniedergang auf eine
Skipiste. Glücklicherweise konnten alle Verschütteten gerettet werden. Die Medien
stellten sich sodann die Frage, warum eine Lawine auf eine befahrene Skipiste
niedergehen konnte. War diese Piste zu früh für die Skifahrer geöffnet worden, zumal
die Piste an diesem Tag das erste Mal geöffnet war? Die Sonntagszeitung berichtete bald
darauf, dass das SLF in einer Studie von 2017 für das betroffene Gebiet ein komplexes
Lawinenproblem festgestellt hatte. Zudem hatte auch Pro Natura auf die Gefahr
aufmerksam gemacht und berichtet, dass die besagte Piste heikel sei und an
schneereichen Tagen speziell gesichert werden müsse. Ein Sprecher des Skigebiets
wiederum nahm die Betreiber in Schutz und hielt fest, dass der Lawinengefährdung bei
der Planung des Skigebiets stets höchste Priorität beigemessen worden sei und dass
das mit dem SLF erarbeitete Sicherheitskonzept immer wieder überprüft und bei
Bedarf angepasst werde. Die Kantonspolizei Uri eröffnete noch am Tag des
Lawinenniedergangs eine Untersuchung; dabei solle auch untersucht werden, ob die
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Öffnung der Piste unter den gegebenen Schnee-Bedingungen gerechtfertigt gewesen
sei, gab sie bekannt. 20

Luftreinhaltung

Ein Zwischenbericht zur Nationalfondsstudie über den Zusammenhang zwischen
Luftverschmutzung und Atemwegserkrankungen bei Kindern kam zu alarmierenden
Ergebnissen. Der Zentralverband der Verbindung der Schweizer Arzte (FMH), der sich
besorgt zeigte über die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung angesichts der
zunehmenden Umweltschädigung, erarbeitete ein Umweltschutzprogramm und setzte
eine ständige Arbeitsgruppe ein, die u.a. eine Dokumentation gesundheitsbezogener
Daten im Zusammenhang mit Umweltschädigung aufbaut. Die Arztinnen und Arzte der
Aktion "Luft ist Leben" richteten zudem einen Appell an den Nationalrat, er solle bei
seinen Beratungen über das Luftreinhalte-Konzept alles daran setzen, die
Schadstoffbelastung der Luft in der gebotenen Eile auf den Stand der 50er Jahre zu
verringern. Auch die Umweltschutzorganisationen, die das Luftreinhalte-Konzept als
ungenügend erachteten, forderten das Parlament auf, zusätzliche Massnahmen zu
beschliessen. Nur mit einer Verminderung des Verbrauchs von Treibstoff und
chemischen Lösungsmitteln um je einen Drittel lasse sich eine Reduktion der
Luftverschmutzung auf ein für Natur und Mensch ungefährliches Niveau erreichen.
Mehrere kantonale und kommunale Behörden drängten ebenfalls auf ein
einschneidenderes Vorgehen. So verlangte etwa die Exekutive der Stadt Zürich die
Prüfung von Massnahmen wie Benzinrationierung, autofreie Tage, Öko-Bonus und die
Uberwälzung der fixen Motorfahrzeugkosten auf die Benzinpreise, und der Zürcher
Kantonsrat reichte eine Standesinitiative betreffend Erhebung der
Motorfahrzeugsteuern über den Treibstoffpreis ein. 21

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.12.1987
KATRIN HOLENSTEIN

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Zur Weihnachtszeit 2019 machte ein Grundlagenpapier des BLV in den Medien von sich
Reden, in dem Massnahmen präsentiert wurden, wie der Zuckerkonsum gesenkt
werden könne. Gemäss offiziellen Empfehlungen sollte man täglich maximal 50 Gramm
Zucker essen, Herr und Frau Schweizer nehmen allerdings durchschnittlich 110 Gramm
pro Tag zu sich. Expertinnen und Experten waren sich einig, dass dies mit negativen
Folgen wie Übergewicht, Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauferkrankungen einhergehe.
Das Problem bestehe oftmals darin, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten
nicht darüber im Klaren seien, wie viel Zucker tatsächlich in ihren Esswaren stecke, so
die durch die Medien befragten Fachpersonen. Das habe unter anderem damit zu tun,
dass der Zucker nicht immer klar deklariert werde. Es gebe Produkte, die mit dem
Begriff «zuckerfrei» angepriesen würden. In Tat und Wahrheit würden sie aber oftmals
Zuckeralkohole beinhalten, die nicht als Zucker angegeben werden müssten. Zudem
gebe es neben dem bekannten Haushaltszucker weitere Zuckerarten wie Fructose,
Lactose und Maltose, die sich in verschiedenen Produkten versteckten. Um der
Problematik zu begegnen, wurden in der Vergangenheit von verschiedenen Seiten
Vorschläge eingebracht. Dazu zählten die Forderung nach einer Zuckersteuer, die vom
Kanton Neuenburg als Standesinitiative eingereicht worden war, jedoch im
eidgenössischen Parlament scheiterte, oder auch das Label «Pace», mit welchem den
Konsumentinnen und Konsumenten aufgezeigt wird, wie lange man rennen muss, um
die konsumierten Kalorien zu verbrennen. Bislang wurde auf Freiwilligkeit gesetzt. 14
Schweizer Lebensmittelproduzenten hatten in diesem Rahmen die Vereinbarung
getroffen, den Zuckergehalt in ihren Lebensmitteln zu reduzieren. Davon betroffen
waren zum Beispiel Joghurt und Cerealien. Neu arbeiten die beiden Unternehmen
Danone und Nestlé mit einem Ampelsystem namens Nutri-Score. Dieses zeigt mittels
fünf Farben den Zucker-, Salz- und Fettgehalt im Vergleich zu beispielsweise
Ballaststoffen an. Nestlé plant, innerhalb zweier Jahren alle ihre Produkte damit zu
versehen. 22
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Gesundheitspolitik

Als Gründe für die Kostenexpansion im Gesundheitswesen nennen Fachleute das
immer grössere Leistungsangebot in den Spitälern, die starke Zunahme der Zahl der
Ärzte, den vermehrten Medikamentenkonsum, die steigenden Lohnkosten, die erhöhte
Nachfrage nach therapeutischen Leistungen und die Alterung der Bevölkerung. Sie
verweisen darauf, dass das Gesundheitswesen nicht nach Marktprinzipien funktioniert,
ein Umstand, der preistreibend wirke, da sowohl für die Patienten wie für die
Leistungsanbieter ein echter Anreiz zu kostengünstigeren Behandlungen fehlt. 23

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.01.1990
MARIANNE BENTELI

Lösungen, die aus der Kostenspirale herausführen sollen, sind nur in Ansätzen
vorhanden und teilweise politisch recht brisant. Alternative Krankenkassenmodelle
(HMO und Bonus-Versicherung) möchten die Patienten zu gesundheits- und
kostenbewussterem Handeln anleiten, könnten aber auch zu einer wachsenden
Entsolidarisierung zwischen den Versicherten führen. Eine Rationierung der Leistungen
– beispielsweise die Verweigerung aufwendiger Therapien bei Patienten mit geringen
Heilungschancen oder in fortgeschrittenem Alter – mag ökonomisch sinnvoll
erscheinen, würde aber die Gesellschaft vor kaum lösbare menschliche und soziale
Probleme stellen. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.08.1990
MARIANNE BENTELI

Der letzte Punkt steht für eine allgemeine Tendenz: Obgleich nach wie vor grösster Wert
auf die individuelle Prävention und das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung gelegt
wird, treten immer mehr die vom einzelnen Menschen nicht beeinflussbaren
kollektiven Gesundheitsbedrohungen in den Vordergrund. Die Vereinigung der «Ärzte
für den Umweltschutz», welcher jeder vierte Mediziner mit eigener Praxis angehört,
weist schon seit längerem auf den ihrer Ansicht nach engen kausalen Zusammenhang
zwischen der wachsenden Luftverschmutzung und den ständig zunehmenden
Erkrankungen der Atemwege hin. Genauere Kenntnis soll hier in den nächsten Jahren
die im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 26 angelaufene und mit CHF 5
Mio. dotierte Studie «Sapaldia» bringen. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.1990
MARIANNE BENTELI

Swisstransplant, die nationale Stiftung für Organspende und Transplantation, konnte
ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass wies sie darauf hin, dass die Zahl
der Patientinnen und Patienten, die auf lebensrettende Organe warten, ständig wächst,
während die Liste der potentiellen Organspender – rund 7 Prozent der Bevölkerung mit
Spenderausweis – stagniert oder sogar zurückgeht. Dies steht im Gegensatz zur
Entwicklung im Ausland, wo die Zahl der Spender laufend zunimmt. Swisstransplant
koordiniert alle anstehenden Operationen in den Transplantationszentren von Bern,
Zürich, Lausanne und Genf und sichert den Kontakt zu den ausländischen
Spenderdatenbanken. Zudem wacht die Organisation darüber, dass – ausser für
Entnahme- und Transportkosten – nichts für Organspenden bezahlt werden muss und
die Spender keine Entschädigung bekommen. Damit soll dem vor allem in der Dritten
Welt grassierenden Organhandel entgegengewirkt werden. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.04.1995
MARIANNE BENTELI

Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, wird in Fachkreisen immer intensiver über eine
Rationierung im Gesundheitswesen diskutiert. Nach dem Vorbild des US-
Bundesstaates Oregon sollen ärztliche Leistungen an gewisse Prioritäten gebunden
werden. Ohne Einschränkungen werden dort nur noch lebensgefährliche, heilbare
Krankheiten behandelt, die junge Leute betreffen. Bei allen anderen Massnahmen wird
hingegen, ausgehend von Parametern wie Alter, Heilungschancen und möglichem
Selbstverschulden von Fall zu Fall entschieden, ob und wie eine Behandlung noch
erfolgen soll. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.08.1995
MARIANNE BENTELI

Eine aus Vertretern von Konsumenten, Versicherern und Privatspitälern bestehende
"Arbeitsgruppe Schweizer Gesundheitswesen" stellte zu Beginn des Jahres einen
Bericht mit Empfehlungen zur Kosteneindämmung vor. Nach ihren Vorstellungen
könnten innerhalb von zwei Jahren 10 Mia. Fr. eingespart und damit die
Krankenkassenprämien um rund 30% gesenkt werden. Als einschneidendste
Massnahme schlugen sie die Aufhebung der Subventionen an die öffentlichen Spitäler
vor, damit diese, analog zu den privaten Kliniken gezwungen würden, ihren Betrieb nach
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marktwirtschaftlichen Kriterien zu führen. Weiter verlangten sie eine
Zwangspensionierung aller Ärzte, die älter als 65 Jahre sind. 28

Die Erwägung der Basler Sanitätsdirektion und der Ärzteschaft des Kantonsspitals,
einem über 80-jährigen Patienten ein extrem teures, aber möglicherweise
lebensrettendes Medikament angesichts seines Alters allenfalls zu verweigern, sorgte
für Aufruhr und entfachte vor allem in den Medien die Debatte um die Rationierung in
der Medizin. Nationalrat Jost Gross (sp, TG), Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP), schlug die Schaffung einer nationalen
Ethikkommission vor, welche das Tabu-Thema umfassend ausleuchten soll. Aber auch
die Ärzteschaft verlangte eine offene Auseinandersetzung mit der brisanten Frage, da
die Rationierung in vielen Fällen notgedrungenerweise bereits stattfinde
(beispielsweise bei überlasteten Intensivpflegestationen). Heute müsse die
Entscheidung von den Ärzten am Krankenbett in Alleinverantwortung gefällt werden,
was vor allem für die Spitalärzte zu einer unerträglichen menschlichen Belastung führe.
Sie forderte deshalb die Erarbeitung klarer Kriterien, wann welche Behandlung sinnvoll
und finanzierbar ist; diese sollen breit diskutiert und politisch abgestützt werden. 29

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.01.1999
MARIANNE BENTELI

Die Schweiz soll ein Gesundheitsobservatorium erhalten. Den Grundstein dazu legten
Bundespräsidentin Dreifuss und die kantonalen Sanitätsdirektoren an einer
Arbeitstagung im Mai. Hauptaufgabe der neuen Institution wird es sein, möglichst
komplette Daten über die Gesundheit der Bevölkerung, deren Verhalten bei
diesbezüglichen sowie über die Angebote der Leistungserbringer und deren Nutzung zu
sammeln. Auf dieser Grundlage soll die Gesundheitspolitik von Bund und Kantonen
künftig besser gesteuert werden können. 30

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.05.1999
MARIANNE BENTELI

Im Spätherbst flackerte die Debatte erneut auf, als der Inhalt eines Grundlagenpapiers
des Uni-Spitals Zürich zur Rationierung der allgemeinen Pflegeleistungen an die
Öffentlichkeit drang. Erwogen wurde darin eine „Reduktion der Zuwendung aufs
Nötigste“ sowie der Einsatz von Angehörigen zur Unterstützung der Pflege. Weiter
wurde eine Kategorisierung der Patienten und Patientinnen ins Auge gefasst: Weniger
gut gepflegt würden demnach Alkoholiker, Drogensüchtige und chronisch Kranke.
Ausgenommen von der Rationierung blieben hingegen alle Privatpatienten. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.10.1999
MARIANNE BENTELI

Auf Grund scharfer Proteste von Behindertenorganisationen revidierte die
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) ihre im Vorjahr
publizierte Empfehlung zur Sterilisation nicht Urteilsfähiger. Sie hatte ihre Haltung mit
dem Recht auf gelebte Sexualität begründet, weshalb es naheliegend sei, nicht mehr
länger auf die Urteilsfähigkeit als einzig massgebliches Kriterium für die Zulässigkeit
einer Sterilisation abzustellen; diese sollte auch dann erlaubt sein, wenn eine Person
deren Tragweite nicht voll begreifen kann. In Erwartung der anstehenden Revision des
Vormundschaftsgesetzes beschloss die SAMW, wieder zu ihren Richtlinien von 1981
zurückzukehren. Danach dürfen keine Sterilisationen von urteilsunfähigen Personen
vorgenommen werden. Bei urteilsfähigen geistig Behinderten wird die Sterilisation als
Ultima Ratio angesehen. Voraussetzung für den Eingriff soll ein Gutachten eines
Facharztes und das klare Einverständnis der Betroffenen sein. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.03.2001
MARIANNE BENTELI

Die liberale Gesetzgebung der Schweiz im Bereich des assistierten Suizids
beziehungsweise der Graubereich, in welchem sich die indirekte aktive Sterbehilfe
bewegt, war auch dieses Jahr wieder für viele Schlagzeilen und Gesprächsstoff in der
Öffentlichkeit verantwortlich. Vor allem die Sterbehilfeorganisation Dignitas sorgte für
Unmut, indem sie zur Umgehung der ärztlichen Kontrolle das Luftballongas Helium als
Sterbemethode einsetzte. Bei der bisherigen Methode war ein ärztliches Rezept
erforderlich, was mit der neuen Methode umgangen werden kann und daher das
Prozedere für die Sterbewilligen und ihre Helfer erleichtert. Dies sorgte in der
Bevölkerung, aber auch im eidgenössischen Parlament für Diskussionen. 33
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DATUM: 19.03.2008
LINDA ROHRER

01.01.65 - 01.01.22 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die steigenden Krankenkassenprämien sorgten das ganze Jahr 2009 hindurch für sehr
viel Gesprächsstoff in den Medien. Die Krankenkassenprämien werden 2010 für
Erwachsene im Schnitt um 8,7% steigen. Junge Erwachsene zahlen 13,7% und Kinder
10% mehr. Die Unterschiede bei der Erhöhung der Prämien in den einzelnen Kantonen
waren sehr gross. Sie bewegten sich zwischen 3,6% in Neuenburg und 14,6% in
Obwalden. 34

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.01.2010
LINDA ROHRER

Nachdem die Zeckendichte 2018 in der Schweiz besonders hoch ausgefallen war,
erklärte der Bund Ende Jahr neu die gesamte Schweiz – ausgenommen die Kantone
Genf und Tessin – zum Risikogebiet, worauf das BAG eine schweizweite
Impfempfehlung erliess. Zecken sind für die Gesundheit der Menschen insofern
gefährlich, als sie die beiden Infektionskrankheiten Borreliose und Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME-Virus), welche zu Hirnhauentzündung führt und tödlich sein
kann, übertragen. 2018 verzeichnete das BAG mit 380 Fällen 40 Prozent mehr virale
Gehirnhautentzündungen als im Vorjahr. 
Während die nicht immunisierbare Borreliose mit Antibiotika behandelt werden kann,
dient eine Impfung zur Prävention von Hirnhautentzündungen. Dazu sind drei
Impfdosen erforderlich, welche insgesamt rund CHF 200 kosten und alle zehn Jahre
erneuert werden sollten. Zurzeit seien nur etwa dreissig Prozent der Schweizer
Bevölkerung geimpft, erklärte Mark Witschi, Leiter der Sektion Impfempfehlung des
BAG. Man erhoffe sich jedoch durch die schweizweite Impfempfehlung, dass die Anzahl
Ansteckungen abnehme. 
Zwar ist dem St. Galler Tagblatt zufolge die Unfallversicherung für die Übernahme der
Kosten bei den Folgen eines Zeckenbisses verantwortlich, die Kosten der Impfung
wurden bisher allerdings durch die OKP getragen, wenn die geimpfte Person in einem
Risikogebiet wohnte oder sich in einem solchen aufhielt. Die Ausweitung des
Risikogebietes auf die gesamte Schweiz hatte somit zur Folge, dass ab 2019
Zeckenimpfungen landesweit von der Krankenversicherung übernommen werden
mussten. Gemäss Witschi sollten dabei aber keine Kosten für die Krankenkassen
anfallen, da ein Grossteil der Kosten für die Impfung von den Patientinnen und
Patienten im Rahmen der Franchise übernommen würde. 35

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.12.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Anfang 2020 hatte die Swisscom mit Netzausfällen zu kämpfen. Diese Pannen
beeinträchtigten auch die Notrufe der Blaulichtorganisationen Feuerwehr, Polizei und
Sanität. Um erreichbar zu bleiben, mussten sie «Not-Notfallnummern» einrichten. So
konnten zum Beispiel im Februar 2020 Polizei und Sanität in Zürich über eine Stunde
lang nur per Mobilfunk kontaktiert werden. 
Dies führte zu Kritik von verschiedenen Seiten an der Swisscom, die als Konzessionärin
per Gesetz dafür zuständig ist, den Zugang zu den Notrufnummern zu gewährleisten.
Theo Flacher von Schutz & Rettung Zürich verlangte die «schonungslose Aufarbeitung
der Störungen». Gemäss Blick gab es zudem auch in der Politik Bedenken, ob die
Swisscom imstande sei, ihren Grundversorgungsauftrag zu erfüllen. So äusserte sich
etwa Edith Graf-Litscher (sp, TG) zu den Vorkommnissen. Es sei nicht hinnehmbar, dass
Personen, die sich in einer Notsituation befänden, während mehr als einer Stunde
keinen medizinischen Dienst erreichen könnten. Auch die beiden Präsidenten der KVF-
NR und KVF-SR, Michael Töngi (gp, LU) und Stefan Engler (cvp, GR) erhoben Kritik und
forderten zur Beurteilung der Pannen transparente Daten (Töngi) und dass die
Bevölkerung erfahren solle, was hinter den Störungen stecke (Engler).
Urs Schaeppi, CEO der Swisscom, erklärte im Februar 2020, es sei eine
Ausfallabsicherung bei Notfallnummern vorhanden. Zusätzlich gebe es eine zweite
Rückfallebene. Diese habe in einigen Kantonen bei der letzten Panne einen Ausfall
verhindern können. Dennoch seien noch mehr Sicherheiten erforderlich, weshalb man
zusammen mit den Notfalldiensten nach Möglichkeiten suche, um zusätzliche
«Rettungsschirme ein[zu]bauen». Der Kanton Schwyz plante als Reaktion auf die
Störungen den Aufbau von Notfall-Treffpunkten, ausgestattet mit einem sogenannten
Polycom-Funksystem. Dabei handelt es sich um ein notstrombasiertes Funksystem,
dank dem auch bei Störungen, die das Internet betreffen, Notrufe getätigt werden
können. In Folge der Ausfälle musste sich Schaeppi zudem im April vor der GPK-NR
erklären. Ferner wollte auch das BAKOM die Ursachen vertieft abklären. Die
nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission stellte der Swisscom für die
Aufarbeitung der Pannen allerdings schliesslich ein gutes Zeugnis aus. 
Trotz den aufgegleisten Arbeiten seitens der Swisscom kam es im Mai 2020 erneut zu
Störungen im Swisscom-Netz. Diese führten dazu, dass die Rega weder über das
Mobiltelefon noch über das Festnetz erreicht werden konnte. Feuerwehr, Sanität und

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.02.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.22 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Polizei waren von der Panne hingegen nicht betroffen. Dadurch wurde ein neues
Problem ans Tageslicht gebracht: Der Rega kommt im Kommunikationsnetz mit ihrer
vierstelligen Rufnummer nicht der gleiche Status zu wie den anderen
Blaulichtorganisationen, deren Erreichbarkeit seit neuestem mittels dynamischer
Leitweglenkung geregelt wird, die defekte Anschlüsse identifizieren und die Anrufe an
erreichbare Stellen übermitteln kann. Ernst Kohler, Chef der Schweizer
Rettungsflugwacht, erklärte, man habe sich in der Vergangenheit bereits an das BAKOM
gewandt, um eine Status-Gleichstellung bezüglich Kommunikationstechnik zu
erreichen, sei allerdings nicht auf offene Ohren gestossen. Anlässlich der Swisscom-
Pannen 2020 habe man nun erneut ein solches Gesuch eingereicht. 36

Ärzte und Pflegepersonal

Im Berichtsjahr 1992 gerieten vor allem die Arzthonorare unter Beschuss. Die von
Bundesrat Cotti bei der Beratung des zweiten Massnahmenpakets gegen die
Kostensteigerung im Gesundheitswesen angeführten Zahlen über das
Durchschnittseinkommen der Ärzte wurden von deren Standesorganisationen zwar
heftig bestritten. Doch ergaben Studien, dass die Ärzte in weit grösserem Ausmass für
den Kostenschub verantwortlich sind als bisher angenommen. Die teilweise verweigerte
Erhöhung der Tarife wurde in den letzten Jahren durch eine massive
Mengenausweitung mehr als nur kompensiert. Teuerungsbereinigt nahm das
durchschnittliche Einkommen pro Arzt in den letzten acht Jahren um 12 Prozent zu,
dasjenige der arbeitenden Gesamtbevölkerung nur um 7 Prozent. Die Untersuchungen
zeigten aber auch krasse Unterschiede innerhalb der Ärzteschaft: Ein Viertel der Ärzte,
vornehmlich Chefärzte und Spezialisten, kassierte die Hälfte der
Krankenkassenleistungen, während das Nettoeinkommen der praktischen Ärzte im
Mittel abnahm. 37
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Medikamente

Nach Ansicht des Preisüberwachers sind die Medikamentenpreise in der Schweiz
massiv überhöht, werden dafür doch rund 40 Prozent mehr bezahlt als im
europäischen Durchschnitt. Er forderte deshalb das Bundesamt für Sozialversicherung
(BSV) auf, bei der Preiskontrolle künftig auch auf das tiefere Auslandniveau abzustellen.
Die Pharmabranche wollte die Zahlen des Preisüberwachers nicht gelten lassen.
Gemäss ihren Angaben sind ältere Medikamente in der Schweiz tatsächlich etwas teurer
als im Ausland, neuere Präparate hingegen billiger als in den europäischen
Vergleichsländern. Zumindest in der Eidgenössischen Arzneimittelkommission setzte
sich der Preisüberwacher durch. Die Kommission, welche nur beratende Funktion hat,
fand es angemessen, die Preise für Originalmedikamente, die seit mehr als 30 Jahren
auf dem Markt sind, um 15 Prozent zu senken. Die Preisschutzfrist soll zudem sowohl für
alte wie für neue Medikamente von heute 30 auf 15 Jahre gesenkt werden. 38
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Mit Besorgnis wurde registriert, dass sich über Internet problemlos – und oftmals zu
deutlich tieferen Preisen – Arzneimittel bestellen lassen, die im eigenen Land nicht
zugelassen sind oder für die ein entsprechendes Rezept eines Arztes fehlt. Nationale
Kontrollstellen und Vorschriften werden so obsolet, da sie ohne weiteres umgangen
werden können. Die juristische Lücke soll demnächst geschlossen werden. Europaweit
laufen Anstrengungen für ein generelles Teleshopping-Verbot für Medikamente. 39
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Dieses Volksbegehren konnte auch als Teil eines seit Jahren anhaltenden Konflikts
zwischen den Krankenkassen und den Apothekern gesehen werden. Um Kosten zu
sparen, möchten die Krankenversicherer die Margen der Apotheker senken; diese
wiederum sehen in den geringeren Verdienstmöglichkeiten einen generellen Angriff auf
ihren Stand und vor allem auf die kleinen Vertreter ihrer Branche. Gemäss den
Krankenkassen sollten die Margen der Apotheken um mindestens 5% gekürzt und im
Gegenzug deren Leistungen (Beratung) fairer honoriert werden. Im Grundsatz war man
sich darin einig, nur über die konkrete Ausgestaltung herrschten derart
unterschiedliche Ansichten, dass die Gespräche abgebrochen wurden. Nachdem die
Apotheker ihre Volksinitiative lanciert hatten, reagierte das Konkordat der
Krankenkassen damit, dass es den Arzneimittelvertrag mit den Apotheken per Ende
1999 kündigte. Falls keine Einigung erzielt werden kann, würde dies bedeuten, dass die
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Kosten für die Heilmittel nicht mehr direkt mit den Kassen abgerechnet werden
können; der Patient müsste die Medikamente bezahlen und die Rückerstattung dann
bei der Versicherung beantragen. 40

Anlässlich der Heilmittelgesetzrevision ging Swissmedic dem Auftrag des Bundesrates
nach, die Selbstmedikation und den Arzneimittelzugang zu lockern, indem die
Abgabekategorie E – Arzneimittel, die ohne Fachberatung abgegeben werden dürfen –
erweitert wurde. Bisher waren 146 Medikamente im Detailhandel erhältlich. Von den
540 Arzneimitteln, die eine externe Kommission untersuchte, wurden 94 Medikamente
neu der Kategorie E zugeteilt und somit für den Verkauf im Detailhandel freigegeben.
Zugelassen wurden in erster Linie Tee und Hustenpastillen, homöopathische Mittel
hingegen nicht. Ab April 2019 soll die Umstellung stattfinden.
Nicht glücklich über diesen Entscheid zeigten sich die Migros und der
Konsumentenschutz. Der Grossist, welcher unter anderem pflanzlich basierte
Magendarmmittel, Erkältungsbäder und Beruhigungsmittel in das Sortiment aufnehmen
wollte, kam mit seinem Anliegen nicht durch. Er äusserte den Vorwurf der Kartellbildung
seitens der Pharmavertretung, Ärzte, Homöopathen, Apotheker und Drogisten
gegenüber dem Detailhandel und hinterfragte die Unabhängigkeit von Swissmedic.
Schüfe man gleiche Voraussetzungen wie in Deutschland, so könnten die
Medikamentenpreise um zwanzig Prozent gesenkt werden. Sara Stalder, die
Geschäftsleiterin des Konsumentenschutzes meinte gar, die Preise in der Schweiz seien
im Vergleich zu denjenigen in Deutschland aufgrund des fehlenden Wettbewerbs
zwischen fünfzig und hundert Prozent höher. Swissmedic wehrte sich gegen die
Aussagen der Migros. Die Vorgaben zur Einteilung der verschiedenen Abgabekategorien
stammten vom Gesetzgeber. Arzneimittel dürften nur in der Selbstbedienung
abgegeben werden, wenn sie keine fachliche Beratung erforderten und die
Patientinnen und Patienten nicht gefährdeten. Überdies sei die Expertenkommission
breit abgestützt gewesen. 
Während der Migros-Konkurrent Coop, welcher die Apothekenkette Vitality führt, keine
Stellung nahm, gab es eine erste Reaktion seitens der Politik. Ruedi Noser (fdp, ZH)
reichte eine Motion (Mo. 18.4193) ein, welche es Detailhandelsgeschäften erlauben will,
zusätzliche rezeptfreie Medikamente zu verkaufen. 
Die Erweiterung der Kategorie E ist nicht das einzige Resultat der
Heilmittelgesetzesrevision: Ferner wurde die Kategorie C aufgehoben und 15 Prozent
der Kategorie D in die Kategorie B umverteilt. 41
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Epidemien

Die Kontroverse um HIV-verseuchte Blutpräparate flackerte 1992 erneut auf. Ein AIDS-
infizierter Hämophiler reichte Strafklage gegen Unbekannt ein – wobei aber klar war,
dass er das BAG, die IKS und den Blutspendedienst des Schweizerischen Roten Kreuzes
(SRK) meinte –, da er durch eine Bluttransfusion mit dem HI-Virus kontaminiert worden
war. Er erhielt indirekte Unterstützung vom ehemaligen Leiter des Zentrallaboratoriums
des SRK, der öffentlich erklärte, Opfer wären zu vermeiden gewesen, wenn die
verantwortlichen Behörden rechtzeitig gehandelt hätten. Diese Anschuldigungen
führten Ende 1992 zu einer konkreten Reaktion des SRK: Es entschloss sich, unter
Mithilfe des BAG, welches dies schon mehrfach angeregt hatte, ein «Look back»
durchzuführen, d.h. die Blutspendenempfänger, welche zwischen 1982 und 1985
womöglich ohne ihr Wissen mit kontaminiertem Blut angesteckt wurden, durch
Zurückverfolgung der kritischen Blutkonserven ausfindig zu machen. Bisher hatte das
SRK dies stets mit dem Hinweis auf die grosse psychische Belastung abgelehnt, welcher
nicht infizierte Blutempfänger während des Abklärungsverfahrens ausgesetzt wären,
sowie mit dem Fehlen wirksamer Medikamente gegen die Infektion. 42
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Diese Fragestellung erhielt durch den Blutskandal in Deutschland, wo in noch
ungewissem Ausmass ungenügend kontrollierte Blutkonserven in die Spitäler gelangten,
neue Aktualität, besonders als bekannt wurde, dass nicht auszuschliessen sei, dass
einzelne dieser Blutpräparate auch in die Schweiz eingeführt worden seien. Keine der
darauf angesprochenen Behörden (IKS, BAG, Kantonsärzte bzw. -apotheker) konnte mit
letzter Klarheit die Frage beantworten, ob, wann und wo problematische Blutpräparate
importiert und allenfalls verwendet worden seien. Diese völlig unklaren Kompetenzen
erhärteten den Ruf nach einer zentralisierten Kontrollinstanz. 43
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Die «Aids-Hilfe Schweiz» (AHS), deren erster Präsident – der populäre und inzwischen
verstorbene TV-Mann André Ratti – mit seinem öffentlichen Bekenntnis, er sei
homosexuell und aidskrank, der Diskussion um die Immunschwächekrankheit in der
Schweiz eine emotionale Komponente verliehen und sie damit erst eigentlich ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht hatte, konnte im Berichtsjahr auf ihr
zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Die AHS ist heute eine breit verankerte
Gesundheitsorganisation mit über 100 Mitarbeitern, deren jährliches Betriebsbudget zu
über 80 Prozent vom BAG finanziert wird. Die AHS, die sich stark gegen die
gesellschaftliche Ausgrenzung der Aidskranken zur Wehr setzt, prägte die 1987
lancierten und bis heute weitergeführten «Stop Aids»-Kampagnen des Bundes, welche
die WHO als «weltweit einmalig» bezeichnete, ganz wesentlich mit. 44
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Am 16. April 2020 informierte der Bundesrat über die geplante Lockerungsstrategie
der Massnahmen zum Coronavirus, die in drei Schritten erfolgen sollte. In den
Mittelpunkt stellte der dabei die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung, daneben
beabsichtigte er aber auch, die wirtschaftlichen Schäden in Grenzen zu halten und die
Einschränkung der Grundrechte zu reduzieren. In einer ersten Etappe sollten ab dem
27. April Coiffeursalons, Kosmetikstudios, Baumärkte, Blumenläden und Gärtnereien
ihre Türen wieder öffnen dürfen. In diesen Einrichtungen sei die Umsetzung von
Schutzkonzepten einfach möglich, sie wiesen wenige direkte Kontakte auf und lösten
keine grossen Personenströme aus, erklärte der Bundesrat die Auswahl. Ab dem
gleichen Datum sollten in Krankenhäusern zudem wieder uneingeschränkt Eingriffe
durchgeführt werden können. 
Als zweite Etappe sah die Regierung für den 11. Mai die Wiedereröffnung der
obligatorischen Schulen, Einkaufsläden und Märkte vor. Vor dem Entscheid über diesen
zweiten Lockerungsschritt wollte sie jedoch die Entwicklung der Fallzahlen abwarten
und diesen folglich erst am 29. April fällen. Schliesslich war als dritte Etappe neben der
Öffnung von Museen, Zoos und Bibliotheken sowie der Lockerung des
Versammlungsverbots für den 8. Juni auch die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
an Mittel-, Berufs- und Hochschulen geplant. Einzelheiten dazu beabsichtigte der
Bundesrat am 27. Mai festzulegen. 

An demselben Tag, an dem der Bundesrat diese ersten Lockerungsschritte ankündigte,
verabschiedete er eine am 20. April 2020 in Kraft tretende Verordnung, die eine
übergangsweise Befreiung von der Anzeigepflicht bei Überschuldung, die in der Regel
zur sofortigen Insolvenz führen würde, und eine zeitlich befristete Covid-19-Stundung
beinhaltete. Letztere sollten insbesondere KMU unbürokratisch beantragen können. Er
gab zudem bekannt, dass Selbständigeerwerbende rückwirkend ab dem 17. März 2020
Anspruch auf EO erhalten sollen. Mit diesem Entscheid sollte die Problematik
angegangen werden, dass rund 270'000 Personen, darunter zum Beispiel viele
Taxifahrerinnen und Taxifahrer oder Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, keine
Covid-19-Kredite oder Kurzarbeitsgelder hatten beantragen können, da der Bundesrat
ihre Unternehmen nicht geschlossen hatte, sie aber dennoch bis zu 90 Prozent ihres
Einkommens aufgrund der Pandemie eingebüsst hatten. Um die durch die Corona-
Pandemie entstandenen Finanzlöcher zu stopfen, gingen zahlreiche verschiedene
Vorschläge ein: von einer Halbierung der Mehrwertsteuer, wodurch der Konsum
angekurbelt werden sollte (Postulat Müller; fdp, LU; Po. 20.3214), über ein fünfjähriges
Ausgaben- und Aufgabenmoratorium (SVP-Fraktion; Mo. 20.3567) und der Reduktion
der Ausgaben für die EU, den Asylbereich und ausländische Personen (Motion Quadri;
lega, TI; Mo. 20.3272) hin zu einer Solidaritätssteuer, z.B. über eine Erhöhung der
Kapitalgewinnsteuer (Motion de la Reussille, pda, NE, Mo. 20.3174; Motion der SP-
Fraktion, Mo. 20.3203; Motion Prezioso, egsols, GE, Mo. 20.3335; Motion Rytz, gp, BE,
Mo. 20.3362).

Anspruch auf Entschädigung ihres vollen Erwerbs sagte der Bundesrat am 22. April
denjenigen Angehörigen der Armee zu, die zwischen dem 6. März 2020 und dem 30.
Juni 2020 zur Bewältigung der Coronakrise im Einsatz standen und die Dauer ihres
Ausbildungsdienstes überschritten hatten. Für Angehörige des Zivilschutzes sollte eine
vergleichbare Regel gelten.

Eine Woche darauf kündigte die Regierung an, dass einige Lockerungen schneller
vorgenommen werden könnten als ursprünglich geplant, da die Ausbreitung von Covid-
19 aufgrund der vorbildlichen Umsetzung der ergriffenen Massnahmen durch die
Bevölkerung hatte abgeschwächt werden können. Daher sollten unter anderem auch
Restaurants, Museen und Bibliotheken bereits ab dem 11. Mai wieder ihre Pforten
öffnen dürfen und auch Primar- und Sekundarschulen ihren Unterricht vor Ort wieder
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aufnehmen können, wobei die diesbezügliche Entscheidung über die Durchführung bei
den Kantonen lag. Diese sollten auch entscheiden, ob an den Gymnasien schriftliche
Abschlussprüfungen durchgeführt werden oder nicht. Im Vorfeld hatte die EDK bereits
bekanntgegeben, dass sie die Absage mündlicher Prüfungen empfehle. Anders sah die
Situation für die Berufsschulen aus, wo bereits zuvor landesweit einheitlich
entschieden worden war, auf schriftliche Lehrabschlussprüfungen zu verzichten. Auch
Trainings im Breiten- und Spitzensport sollten ab dem 11. Mai wieder erlaubt sein. 
Um die Auswirkungen der Lockerungen auf die Epidemieentwicklung genau beobachten
zu können, plante der Bundesrat ein entsprechendes Monitoring. Die einzelnen
Lockerungsetappen sollten mit Schutzkonzepten einhergehen, zudem müssten alle
Institutionen über ein auf den Vorgaben des BAG, des SECO oder auf einem
Branchenkonzept basierendes Schutzkonzept verfügen. Des Weiteren beschloss die
Regierung, auch die Einreisebeschränkungen zu entschärfen; Grossveranstaltungen mit
über 1'000 Personen blieben jedoch bis Ende August 2020 weiterhin verboten. Die
Kantone wurden zudem aufgefordert, ab dem 11. Mai die flächendeckende
Rückverfolgung von Neuinfektionen fortzuführen. Ein ähnliches Ziel verfolgte die
SwissCovidApp, eine digitale Applikation mit Bluetooth-Funktechnik, mit der die
Benutzerinnen und Benutzer informiert würden, wenn sie sich in der Nähe einer mit
Covid-19 infizierten Person befunden haben (Proximity Tracing). Diese gehe Mitte Mai in
die Testphase, zudem solle in Kürze auch die gesetzliche Grundlage für ihren
ordentlichen Betrieb geschaffen werden, erklärte der Bundesrat. Die eidgenössischen
Abstimmungen vom 19. Mai, welche der Bundesrat im März abgesagt hatte, sollten am
27. September 2020 nachgeholt werden. Ferner kündigte er Liquiditätshilfen in der
Höhe von maximal CHF 1.9 Mrd. an, um den beiden Fluggesellschaften Swiss und
Edelweiss unter die Arme zu greifen.

Mit den ersten Lockerungen einhergehend änderte die BAG-Kampagne «So schützen
wir uns» am 30. April ihre Grundfarbe auf Pink. Dennoch wurde betont, dass trotz
einiger Zugeständnisse nach wie vor die gleichen Regeln gälten – unter anderem
Abstandhalten, Händewaschen und das Niesen in den Ellbogen. Das BAG legte der
Bevölkerung ausserdem nahe, eine Maske zu tragen, sollten die Abstandsregeln nicht
eingehalten werden können.

Was die vorläufig auf Eis gelegte Fussballsaison anbelangt, so entschloss der
Zentralvorstand des SFV Ende April, dass abgesehen von der Super League, der
Challenge League und dem Schweizer Cup der Männer der Spielbetrieb endgültig nicht
fortgesetzt werden sollte. Ob und in welcher Form die Saison der beiden höchsten
Ligen fortgeführt werden könne, wollte die Swiss Football League nach Anhörung der
tangierten Clubs entscheiden. 

Nachdem die Frühjahrssession 2020 vor der dritten Woche abgebrochen werden
musste, tagten National- und Ständerat vom 4. bis 6. Mai im Rahmen einer
ausserordentlichen Session, an welcher in erster Linie Geschäfte im Zusammenhang mit
Covid-19 behandelt wurden. Im Zentrum standen dabei die dringlichen Ausgaben zur
Bekämpfung der Folgen der Pandemie, etwa für die Corona-Kredite, welche
nachträglich von der Bundesversammlung abgesegnet werden mussten. Darüber hinaus
beschäftigen sich die Räte aber auch ausführlich mit den Corona-Krediten für die
Unternehmen, mit den Massnahmen für die Medien oder mit den Frage nach dem Erlass
der Geschäftsmieten. 

Da sich Jugendliche und junge Erwachsene aufgrund der gegebenen Umstände bei der
Suche nach einer Lehrstelle oder einer Stelle im Anschluss an ihre Ausbildung vor
Herausforderungen gestellt sahen, kam es am 7. Mai 2020 zur Gründung einer aus
Vertreterinnen und Vertretern der Kantone, der Sozialpartner und des Bundes
bestehenden Task Force, welche die Berufsbildung stärken sollte. Tags darauf gab der
Bundesrat bekannt, Institutionen der familienergänzenden Betreuung, die wegen der
Pandemie Ertragsausfälle erlitten, mit CHF 65 Mio. unterstützen zu wollen. Wie diese
Unterstützung genau erfolgen sollte, plante die Landesregierung bis zum 20. Mai in
einer entsprechenden Verordnung festzuhalten. 

Am 13. Mai liess das EJPD verlauten, dass die Grenzen zu Deutschland, Österreich und
Frankreich bis zum 15. Juni 2020 vollständig geöffnet werden sollen, wenn dies mit der
epidemiologischen Situation vereinbar sei. Die drei Nachbarländer würden sich zurzeit
ebenfalls in der Transitionsphase befinden und verfügten über eine ähnliche
epidemiologische Lage wie die Schweiz. Bis dahin sollten für binationale Paare, die
nicht verheiratet sind, sowie für «allfällige weitere Personenkategorien» Lösungen
entwickelt werden. Gleichentags verkündete das VBS die Unterstützung des Schweizer
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Sports mit Darlehen in einer Höhe vom CHF 500 Mio. 

Auch an der sonst schon einem starken Wandel unterworfenen Medienlandschaft zog
die Coronakrise nicht unbemerkt vorbei. Zeitung, Radio und Fernsehen hatten unter
anderem einen starken Rückgang an Werbeeinnahmen zu beklagen. Angesichts der
zentralen Rolle, die den Medien in einer Demokratie zukomme, stellte der Bundesrat am
20. Mai die Covid-19-Verordnung elektronische Medien vor, in der Radio- und
Fernsehveranstaltern finanzielle Soforthilfen in der Höhe von CHF 40 Mio. in Aussicht
gestellt wurden. Zeitgleich erliess die Landesregierung eine Notverordnung zur
Unterstützung der Printmedien, die finanzielle Sofortmassnahmen im Rahmen von CHF
17.5 Mio. beinhaltete. Weiter beantragte der Bundesrat am 20. Mai CHF 14.9 Mrd. in
Form von elf Nachtragskrediten, um die Auswirkungen des Coronavirus auf die
Wirtschaft weiter abzudämpfen. Der Löwenanteil von CHF 14.2 Mrd. ging dabei an die
ALV.

Eine Woche später – am 27. Mai 2020 – teilte der Bundesrat an seiner Pressekonferenz
den bis anhin grössten Lockerungsschritt mit. So sollte das spontane
Zusammenkommen von bis zu 30 Personen ab dem 30. Mai 2020 wieder erlaubt sein.
Ab dem 6. Juni sollten auch wieder öffentliche Veranstaltungen wie etwa Messen,
Theatervorstellungen, Familienanlässe oder politische Kundgebungen mit bis zu 300
Personen stattfinden dürfen. Für denselben Tag wurde zudem die Wiedereröffnung von
Bergbahnen, Campingplätzen und anderen Angeboten im Tourismusbereich wie auch
für Casinos, Freizeitparks, Zoos, botanische Gärten, Wellnessanlagen und
Erotikbetriebe angesetzt. In Restaurants sollte ab dem 6. Juni ausserdem die
Gruppengrösse von maximal vier Personen aufgehoben werden, jedoch müssen ab
einer Gruppengrösse von vier Personen die Kontaktdaten angeben werden. In Mittel-,
Berufs- und Hochschulen sollte ab dem 6. Juni ebenfalls wieder vor Ort unterrichtet
werden dürfen, wobei die Kantone über die Umsetzung entscheiden sollten. Der
Bundesrat legte der Bevölkerung nahe, weiterhin von zuhause aus zu arbeiten, die
Unternehmen dürften jedoch grundsätzlich selbst über die Rückkehr an den
Arbeitsplatz bestimmen. Weiter sollten ab dem 8. Juni die Bearbeitung der Gesuche
von Erwerbstätigen aus dem EU/EFTA-Raum wieder aufgenommen werden und die
Anstellung hochqualifizierter Arbeitnehmerinnen und -nehmer durch Schweizer Firmen
wieder möglich sein. Zudem sei für den 6. Juni die vollständige Wiederherstellung der
Personenfreizügigkeit und Reisefreiheit im Schengen-Raum geplant, gab der Bundesrat
bekannt. 

Am 15. Juni wurden schliesslich die Grenzen zu allen Staaten des EU-EFTA-Raums
wieder vollständig geöffnet und auch der Einkaufstourismus, der zuvor verboten
worden war, wieder zugelassen. Vier Tage darauf beschloss der Bundesrat, die
ausserordentliche Lage zu beenden und stattdessen zur besonderen Lage gemäss
Epidemiengesetz zurückzukehren, wofür er die Covid-19-Verordnung 3 verabschiedete.
Das Demonstrationsverbot, das zuvor für ausführliche Diskussionen um die Frage der
Grundrechte gesorgt hatte, fiel am 20. Juni und ab dem 22. Juni wurden weitere bis
anhin herrschende Massnahmen aufgehoben: Unter anderem konnten wieder
Veranstaltungen mit bis zu 1'000 Personen stattfinden, der Mindestabstand zwischen
zwei Personen wurde von zwei Metern auf 1.5 Meter reduziert und die für Restaurants
und Diskotheken geltende Sperrstunde um Mitternacht sowie die Home-Office-
Empfehlung wurden aufgehoben. Somit waren zu diesem Zeitpunkt zwar noch immer
verschiedene Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft am Laufen,
Einschränkungen bestanden jedoch fast keine mehr. 45

Suchtmittel

In der anschliessenden Vernehmlassung in den Kantonen zeigte sich, dass der
traditionelle «Röstigraben» nun auch von einen «Haschischgraben» überlagert wird.
Während sich die deutschsprachigen Kantone – zum Teil zwar mit gewissen
Vorbehalten in bezug auf die Straffreiheit beim Konsum von «harten» Drogen,
vereinzelt aber auch mit weitergehenden Empfehlungen, z.B. der Abgabe von Heroin an
Süchtige – für die im Drogenbericht enthaltenen Vorschläge aussprachen, lehnten die
welschen Kantone und der Tessin jegliche Straffreiheit kategorisch ab. Interessant war
dabei die Haltung der Zürcher Kantonsregierung, die sich für eine Liberalisierung bei
den «weichen» Drogen aussprach, den Handel und Konsum von «harten» Drogen aber
weiterhin unter Strafe stellen möchte und die Abgabe von Heroin an Süchtige ablehnte.
Sie stellte sich damit in einen gewissen Widerspruch zum Zürcher Kantonsrat, der im
September die Regierung aufgefordert hatte, eine Standesinitiative einzureichen,
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welche eine Liberalisierung des Betäubungsmittelgesetzes in dem Sinne verlangen
sollte, dass der Handel und Konsum von Drogen geringer Gefährlichkeit und der
Konsum sowie die Beschaffung der übrigen Drogen zum Eigengebrauch straffrei werden
sollten. 46

Wie auch immer Drogenpolitik in der Schweiz gehandhabt wird, so gerät sie ins
Kreuzfeuer divergierender Standpunkte. Für die einen, in erster Linie die Vertreter der
Autopartei und einen Teil der SVP, ist sie zu verständnisvoll und permissiv. Für die
anderen, Sozialarbeiter und Politiker aus dem links-grünen Spektrum, ist sie zu stur und
unmenschlich. Besonders deutlich wurde dies in den zum Teil sehr emotional geführten
Diskussionen um die Fixerräume in den grossen Städten der deutschen Schweiz. Aber
auch der Graben zwischen der Deutschschweiz und der Romandie vertiefte sich weiter,
da sich die welschen Kantonen nach wie vor strikte weigerten, ihren Drogensüchtigen
eine nicht repressive Infrastruktur anzubieten, wodurch diese in die Städte mit offener
Szene – vorab Zürich und Bern – auswichen und so dort die Probleme noch
verschärften. 47
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In diesem Klima der allgemeinen Verunsicherung wäre ein klärendes Wort des
Bundesrates besonders nötig gewesen. Doch darauf wartete man bis Ende 1990
vergeblich, obgleich die Landesregierung bereits im Mai anlässlich einer Klausurtagung
von der Auswertung der Vernehmlassung zum Drogenbericht Kenntnis nahm und
Bundesrat Cotti verschiedentlich eine baldige Stellungnahme versprach. Als
Hauptgrund für diese Verzögerung wurde der Umstand angesehen, dass die
Vernehmlassung zwar eine deutliche Mehrheit für die Entkriminalisierung des
Drogenkonsums ergeben hatte – 15 Kantone und fünf Parteien (FDP, GB, GP, LdU und
SP) waren dafür –, dass sich aber die welschen Kantone und der Tessin vehement
dagegen aussprachen und sich zwei der vier Bundesratsparteien (CVP und SVP)
ebenfalls deutlich reserviert zeigten. 48
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Der einzig neue Ansatzpunkt schien die Bereitschaft des Bundesrates zu sein, die
Auswirkungen einer diversifizierten Drogenabgabe an Abhängige zu prüfen. Allgemein
wurde dies als Zustimmung des Bundes zu den vor allem in den Städten Basel, Bern und
Zürich seit längerem geforderten gezielten Versuchen mit der medizinisch
kontrollierten Abgabe von Heroin verstanden, welche ein Gutachten des EJPD vom
Vorjahr als rechtlich nicht ganz unbedenklich, aber doch zulässig eingestuft hatte. Im
Kanton Bern und in der Stadt Zürich gaben die Legislativen bereits grünes Licht für
derartige Versuche. 49
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Die von Politikern, Medien und Fachleuten immer lauter geforderte
Koordinationsaufgabe des Bundes bei der Definition einer gesamtschweizerischen
Drogenpolitik versuchte die Regierung durch die Einberufung einer nationalen
Drogenkonferenz am 1. Oktober wahrzunehmen, an welcher unter dem Vorsitz von
Bundespräsident Cotti Mitglieder der Kantonsregierungen, Vertreter interkantonaler
Gremien und des Städteverbandes sowie Beamte des EDI, des EJPD und des EDA das
Massnahmenpaket des Bundes diskutierten. Die Arbeitstagung vermochte die
bekannten Meinungsverschiedenheiten – so etwa zwischen einer mehr dem
Liberalismus verpflichteten Deutschschweiz und einer der Repression zuneigenden
Romandie – nicht auszuräumen und brachte ausser einem recht vagen Bekenntnis zu
verstärkter Zusammenarbeit nichts grundsätzlich Neues. 50
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Die Drogenfachleute reagierten erleichtert, bedauerten aber die geringe
Teilnehmerzahl, da damit kaum schlüssige Resultate erreicht werden könnten. Die
Städte Basel, Bern, Freiburg, St. Gallen, Solothurn, Zug und Zürich meldeten umgehend
ihr Interesse an, mindestens einen Versuch mit harten Drogen durchzuführen. Der
Beginn der Versuche wurde auf Herbst 1992 in Aussicht gestellt. Der Erlass der
entsprechenden Verordnung verzögerte sich jedoch bis Ende Oktober, so dass
frühestens 1993 damit gestartet werden kann. Die vom Bundesrat gesetzten
Rahmenbedingungen lassen 13 Versuche zu, fünf davon mit Heroin. In die
Heroinversuche können nur schwerstabhängige, verelendete oder sich prostituierende
Drogensüchtige einbezogen werden, welche volljährig und seit mindestens zwei Jahren
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nachweisbar drogenabhängig sind sowie mindestens zwei gescheiterte Entzüge hinter
sich haben und für andere Therapieprogramme nicht in Frage kommen. 51

Zum zweitenmal nach 1991 lud das EDI Behördenmitglieder und Interessengruppen aller
drei staatlichen Ebenen zu einer nationalen Drogenkonferenz nach Bern ein. Die
Bundesräte Koller und Dreifuss riefen dazu auf, die drogenpolitische Debatte zu
deblockieren. Polarisierte Meinungen prallten kaum aufeinander. CVP, FDP und SP
bekräftigten schon vor der Tagung ihre Absicht, eine Teilrevision des
Betäubungsmittelgesetzes anzustreben, um möglichst rasch die gesetzliche Grundlage
für die ärztlichen Substitutionsprogramme mit Heroin zu schaffen. Derart konkrete
Fragen behandelte die Konferenz allerdings nur am Rande. Generell herrschte Einigkeit
darüber, dass in der Drogenpolitik differenziert und behutsam vorgegangen werden
muss, wobei Kohärenz, Koordination und Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu
fördern und auszubauen seien. 52
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Bereits vor der Vernehmlassung hatte sich die FMH, die Vereinigung der Schweizer
Ärzte, für eine Entkriminalisierung des Drogenkonsums, eine Verstärkung der
Prävention und die Ausdehnung der Behandlung mit Ersatzdrogen ausgesprochen. Bei
Schwerstsüchtigen müsse unter Umständen anfänglich die konsumierte Substanz wie
etwa Heroin eingesetzt werden, allerdings im Rahmen eines klar definierten
Therapieansatzes. 53

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Verbände

Die grossen Dachverbände der Arbeitgebenden und der Gewerkschaften sowie
zahlreiche Branchenverbände bezogen zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr 2021
Position zur Pandemiepolitik der Behörden und stellten Forderungen dazu auf.
Während Arbeitgebendenverbände aus verschiedenen Branchen wie auch die
Gewerkschaften sich in ihrer Unterstützung für Hilfsgelder und Kurzarbeit im Grossen
und Ganzen einig waren, traten bei anderen Massnahmen deutliche
Interessengegensätze zutage.

Die Gewerkschafts-Dachverbände SGB und Travail.Suisse unterstützten die beiden
Covid-Vorlagen in den Abstimmungen vom Juni und November 2021. Auch darüber
hinaus wiesen die Gewerkschaften immer wieder auf die zentrale Bedeutung der
Kurzarbeit, des Erwerbsersatzes und der Unterstützungsgelder für betroffene
Unternehmen hin, um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu
begrenzen; Travail.Suisse forderte überdies die Verlängerung dieser Massnahmen, bis
die Wirtschaft das Niveau vor März 2020 wieder erreicht hat. Bei Diskussionen über
Massnahmenlockerungen mahnten SGB und Travail.Suisse meist zu behutsamen
Schritten, denn ein vorsichtiger Weg führe letztlich schneller aus der Krise. Zu ihren
Hauptforderungen zählten im Weiteren die Umsetzung und Kontrolle von
Schutzkonzepten am Arbeitsplatz sowie die Sicherstellung der Fürsorgepflicht der
Arbeitgebenden auch im Homeoffice. Der SGB wies darauf hin, dass es als Folge der
Pandemie zu einer Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse etwa bei Kurierdiensten oder
im Onlinehandel gekommen sei, was die Notwendigkeit von Gesamtarbeitsverträgen für
diese Branchen verstärke. Travail.Suisse setzte sich zudem für eine Beibehaltung der
öffentlichen Finanzierung der Testkosten ein und erklärte sich mit der Zertifikatspflicht
im Grundsatz einverstanden, warnte aber vor deren Anwendung am Arbeitsplatz.

Besonders stark profilierte sich der Arbeitgebendenverband des Gastgewerbes,
GastroSuisse, mit seinem Präsidenten Casimir Platzer, in der Öffentlichkeit. Platzer
äusserte sich im Frühjahr immer wieder mit markigen Worten gegen die Schliessung der
Innenräume von Gastbetrieben und sprach von einer drohenden «Zerstörung der
Branche». Die Öffnung der Innenräume kam schliesslich im Rahmen eines
Lockerungspakets per Anfang Juni, freilich mit gewissen Einschränkungen – etwa einer
Sitzpflicht und einer Begrenzung auf vier Personen pro Tisch. Vor der Abstimmung vom
13. Juni sprach sich GastroSuisse für ein Ja zum Covid-19-Gesetz aus, das unter
anderem die gesetzliche Grundlage für die Härtefallgelder an die Gastrobranche
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enthielt. Auch wenn Platzer in diesem Abstimmungskampf auf derselben Seite stand wie
der Bundesrat, wiederholte er in einem Interview mit der BZ im selben Monat eine
Aussage, die er schon im Vorjahr gemacht hatte: Er bewerte die Coronapolitik des
Bundesrats weiterhin mit der Note «ungenügend». Seit Ende 2020 machten die
Behörden «Panik mit diesen Varianten und Mutanten», was aus Platzers Sicht
übertrieben sei, die bis Ende Mai 2021 anhaltenden Einschränkungen der Wirtschaft
seien nicht gerechtfertigt. Zudem flössen die Hilfsgelder an die Gastrobetriebe
unregelmässig und langsam; damit dies bei einer künftigen Pandemie rascher gehe,
hatte GastroSuisse bereits im März eine Volksinitiative angekündigt.
Nach den Sommerferien opponierte GastroSuisse dann scharf, aber vergeblich, gegen
die Pläne des Bundesrats zur Ausweitung der Zertifikatspflicht auf die Innenräume von
Gastrobetrieben. Weil Ungeimpfte nicht bereit sein dürften, sich für jeden
Restaurantbesuch testen zu lassen, befürchtete GastroSuisse – unter anderem gestützt
auf eine Umfrage unter seinen Mitgliedern – massive Umsatzeinbussen insbesondere
bei Betrieben auf dem Land, wo die Impfquote geringer war als in der Stadt.
GastroSuisse-Präsident Platzer sprach in dem Zusammenhang davon, dass der
Bundesrat die Impfquote auf dem Buckel des Gastgewerbes steigern wolle; zumindest
müsse der Bund die zusätzlichen Umsatzverluste durch Hilfsgelder entschädigen.
In der Folge äusserten nicht nur Medien öffentliche Kritik an Platzer – der Blick nannte
ihn etwa «den Dauerempörten», für den «immer die Beizer die Opfer sind» –, sondern
vermehrt auch Stimmen aus der Branche selbst. Dazu zählten etwa die Direktorin der
Hotelfachschule Luzern Christa Augsburger, der langjährige Präsident des Zürcher
Wirteverbands Ernst Bachmann und Präsidenten weiterer Kantonalverbände. Sie
machten geltend, dass es auch im Sinn des Gastgewerbes sei, wenn die
Zertifikatspflicht zu einer Reduktion der Fallzahlen führe; andernfalls drohe mit einem
erneuten Lockdown ein weit schlimmeres Szenario. Ausserdem bedeute das «ewige
Gejammer» einen Imageschaden für die Branche. Die Energie solle besser auf den
Einsatz für angemessene Hilfsgelder konzentriert werden. Mit Blick auf die Abstimmung
über die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes im November, bei der sich die
Diskussion vor allem um das Zertifikat drehte, beschloss GastroSuisse dann
Stimmfreigabe. Hotelleriesuisse und der Schweizer Tourismusverband unterstützten
die Vorlage hingegen, auch weil eine Zertifikatspflicht vielen Gästen – gerade auch aus
dem Ausland – Sicherheit gebe.

Manche dieser Forderungen von GastroSuisse waren nicht nur intern umstritten,
sondern wurden auch von den grossen Dachverbänden Economiesuisse und Schweizer
Arbeitgeberverband (SAV) nicht geteilt. Zu Dissonanzen führte zunächst, dass die
beiden Dachverbände im Februar einen Vorschlag für eine stufenweise Lockerung des
Lockdowns vorlegten, der die Öffnung der Restaurants erst relativ spät, nach Impfung
aller Risikopersonen, ansetzte. Economiesuisse begründete dies damit, dass man mit
dem Plan ein «ausgewogenes» Konzept habe vorlegen wollen, «mit dem alle
Planungssicherheit gewinnen». Ein erneuter Konflikt mit GastroSuisse entbrannte, als
sich Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder im August für eine Zertifikatspflicht
auch in Gastbetrieben aussprach. GastroSuisse und Hotelleriesuisse zeigten sich
irritiert darüber, dass sie als direkt betroffene Branchenverbände von Economiesuisse
vorgängig nicht einmal konsultiert worden seien.
Im Allgemeinen gaben sich Economiesuisse und SAV in ihren Positionen zur
Pandemiepolitik vergleichsweise staatstragend und versuchten insbesondere auf mehr
Planungssicherheit hinzuwirken. Zumindest in ihren öffentlich vorgetragenen
Forderungen war ein gewisses Bestreben zu erkennen, auf Maximalforderungen
zugunsten kurzfristiger Wirtschaftsinteressen zu verzichten und vielmehr eine
nachhaltige, letztlich auch im Interesse der Wirtschaft liegende Pandemiebewältigung
zu unterstützen. Im April handelten sich die beiden Verbände allerdings heftige Kritik
ein, als sie davon sprachen, dass bis zu 30'000 Covid-19-Neuinfektionen pro Tag
«verkraftbar» seien, sobald die Risikopersonen geimpft seien. Sie mussten diese
Aussage in der Folge relativieren, hielten aber daran fest, dass sich die Massnahmen
nach einer Impfung breiterer Bevölkerungsgruppen weniger an den Ansteckungszahlen
und mehr an den Hospitalisationszahlen orientieren sollten. Ebenfalls im April
forderten Economiesuisse und SAV eine Öffnung der Restaurantterrassen und die
Umwandlung der Homeoffice-Pflicht in eine Empfehlung. Im Herbst befürworteten die
beiden Dachverbände die Zertifikatspflicht, um drastischere Einschränkungen zu
vermeiden, und vertraten diese Haltung auch im Abstimmungskampf über die zweite
Revision des Covid-19-Gesetzes. Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder
argumentierte in einem Gastbeitrag in der NZZ, das Zertifikat helfe «ein Stück
Normalität im Alltag» zu ermöglichen und weitere Lockdowns zu vermeiden. Ausserdem
erleichtere es den internationalen Reiseverkehr, was gerade für Geschäftsreisen
wichtig sei. Ein Wunsch nach Planungssicherheit war auch in der Forderung von
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Economiesuisse und SAV vom Herbst zu erkennen, dass der Bund verbindlich erklären
solle, ab welchen Impfquoten er einen Ausstieg aus den Massnahmen beschliessen
werde. Der Bundesrat lehnte einen solchen Automatismus indessen ab, da die
Entwicklung der Pandemie zu unberechenbar sei.

Der Gewerbeverband (SGV) gab wie der SAV und Economiesuisse bei beiden
Abstimmungen über das Covid-19-Gesetz die Ja-Parole heraus, markierte aber
ansonsten grössere Distanz zu den Massnahmen des Bundes. So forderte er etwa
bereits im April eine sofortige Öffnung aller damals aufgrund der zweiten
Pandemiewelle geschlossenen Wirtschaftszweige. Als der Bundesrat Ende Juni die
Homeoffice-Pflicht und das Testregime für Unternehmen aufhob, begrüsste der SGV
dies, forderte aber weitergehende Schritte: So sollten etwa auch die Einschränkungen
für Gruppengrössen in Restaurants und – von deutlich grösserer Tragweite – die
besondere Lage gemäss Epidemiengesetz aufgehoben werden. Die «Sonderrechte»,
welche die besondere Lage dem Bundesrat verschaffe, drohten gemäss SGV «die
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten ins Unermessliche steigen» zu lassen.
Der SGV drang mit dieser Forderung indessen nicht durch; wie die NZZ zu bedenken
gab, hätte eine Aufhebung der besonderen Lage zur Folge, dass Massnahmen wie etwa
die Maskenpflicht im ÖV oder Vorgaben für Veranstaltungen dann wieder den Kantonen
obliegen würden, womit ein Flickenteppich uneinheitlicher Massnahmen drohen
würde. 54

Freizeit, Tourismus, Gastgewerbe

Im April demonstrierten rund 3000 Wirte gegen die Ungleichbehandlung bei der
Mehrwertsteuer. Während Detailhändler und Take-aways von einem reduzierten Satz
von 2.4% profitierten, müssten Restaurants ihr Angebot mit dem Normalsatz von 7.6%
versteuern. Die Demonstration wurde mit der Lancierung einer Initiative verknüpft, mit
welcher dieser Wettbewerbsnachteil beseitigt werden soll. 55
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Das Gastgewerbe hatte im Berichtsjahr weiter unter der weltweiten Wirtschaftskrise zu
leiden. Hotelleriesuisse, der Dachverband der Schweizer Hotelbranche, stiess sich
hauptsächlich an der Frankenstärke und den hohen Nahrungsmittelpreisen in der
Schweiz. Er verlangte deswegen die Einführung des Agrarfreihandels, was laut
Berechnungen einer von ihm in Auftrag gegebenen Studie zu Preissenkungen von 2,4 bis
4,7% führen würde. Mit dieser Forderung eckte der Verband jedoch beim SBV und den
Bauern generell an, welche sonst in vielen Bereichen mit der Tourismusbranche
zusammenspannen. Bundespräsidentin Widmer-Schlumpf anerkannte an der
Delegiertenversammlung von Hotelleriesuisse die Probleme der Branche. Sie plädierte
aber für Qualität, Swissness und Freundlichkeit statt billigem Massentourismus. Auch
der Gastrobranche machte der starke Franken, in Kombination mit dem national
eingeführten Rauchverbot und der erhöhten Mehrwertsteuer zu schaffen. Gastrosuisse
gab an, dass Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2011 CHF 1.9 Mia. weniger für
auswärtiges Essen und Trinken ausgegeben hätten, was einer Abnahme von 7%
gegenüber dem Vorjahr entspreche. 56
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1) AZ, 19.3.20; So-Bli, 22.3.20; BLZ, 23.3.20; WW, 26.3.20; AZ, Blick, 28.3.20; AZ, 30.3., 2.4.20; Blick, 3.4.20; AZ, 6.4.20; WW,
30.4.20; AZ, 18.5., 28.5., 29.5.20
2) Lit. Longchamp et al., Das Sorgenbarometer 2003 der Credit Suisse: Sorge um den Arbeitsplatz dominiert, Zürich (GfS)
2003; BaZ und Bund, 16.12.03.
3) TA, 13.12.04; NZZ, 14.12.04.
4) Bund und NZZ, 16.12.08 (es wurde nach den fünf wichtigsten Sorgen gefragt).
5) NLZ und NZZ, 15.12.09. Es wurde nach den fünf wichtigsten Sorgen gefragt, Mehrfachnennungen waren also erlaubt.
6) AZ, 12.12.12.
7) Lit. Crédit Suisse
8) Kundgebungen mit mindestens 1000 Beteiligten (ohne 1. Mai-Demonstrationen): Bern: NZZ, 12.3.12 (1000/Stilllegung der
AKW Mühleberg und Beznau); NZZ, 20.3.12 (4000/Mehr Lohn für Physiotherapeuten); NZZ, 4.6.12 (10000/Tanz dich frei);
Bund, 25.6.12 (5000/Gegen die Verschärfung der Asylpolitik); TA, 6.8.12 (1000/Für die Rechte von Nicht- Heterosexuellen)
St. Gallen: NZZ, 13.12.12 (1500/Lehrer); Zürich: TA, 21.8.12 (1500/Albisgüetli-Tagung der SVP).
9) LZ, SGT, 15.3.17; AZ, 16.3.17; TA, 8.5.17; SoZ, 14.5.17; TG, 15.5.17; BaZ, 27.5.17; SGT, 6.6.17; Blick, 16.6.17; SGT, 17.6.17; LZ,
23.6.17; LT, 30.6.17; So-Bli, 16.7.17; LZ, 6.9.17; NZZ, 12.9.17; CdT, Lib, TG, 4.10.17; WW, 26.10.17; So-Bli, 10.12.17
10) TA, 9.1.20; LT, 11.1.20; CdT, 13.1.20; Lib, 16.1.20; TA, 24.1.20; NZZ, 25.2.20; WoZ, 5.3.20; NZZ, 2.6.20; TA, 5.6.20
11) Blick, NZZ, TA, 5.1.21; AZ, TA, 6.1.21; AZ, Blick, NZZ, 7.1.21; AZ, Blick, CdT, NZZ, TG, 9.1.21; So-Bli, SoZ, 10.1.21; AZ, TG, 11.1.21;
NZZ, 12.1., 13.1.21; WW, 14.1.21; TA, 19.1., 30.1.21; AZ, 12.2.21; CdT, TA, 16.2.21; AZ, TA, 17.2.21; CdT, NZZ, 18.2.21; CdT, NWZ,
19.2.21; BaZ, NZZ, TA, 20.2.21; So-Bli, 21.2.21; CdT, NZZ, 22.2.21; Blick, LT, NZZ, TA, 24.2.21; LT, TG, 25.2.21; AZ, Blick, CdT,
NZZ, TG, 26.2.21; AZ, CdT, LT, Lib, 27.2.21; SoZ, 28.2.21; LT, 1.3.21; AZ, LT, 4.3.21; CdT, 5.3.21; AZ, 9.3.21; Blick, 11.3.21; LT, Lib,
13.3.21; AZ, 17.3.21; LT, 19.3.21; AZ, Blick, 20.3.21
12) SoZ, 2.2.20; LT, 4.2.20; CdT, NZZ, 14.2.20; TA, 20.2., 25.2.20; CdT, 28.2.20; TA, 5.3.20; NZZ, 6.3.20; So-Bli, SoZ, 8.3.20;
TA, 13.3.20; AZ, 14.3.20; TA, 16.3.20; Blick, LT, 17.3.20; Blick, 18.3.20; AZ, 21.3.20; SoZ, 22.3., 29.3.20; AZ, Blick, 30.3.20; TA,
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4.4.20; CdT, 10.4.20; LT, TA, 11.4.20; SoZ, 12.4.20; NZZ, 18.4.20; SoZ, 19.4.20; AZ, Blick, TG, 20.4.20; AZ, Blick, CdT, NZZ, TG,
21.4.20; NZZ, 23.4.20; LT, 25.4.20; SoZ, 26.4.20; AZ, CdT, 27.4.20; AZ, 28.4.20; NZZ, 29.4.20; LT, WW, 30.4.20
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